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Was sich hier im privaten Umfeld ereig-

net hat, ist auch an einigen Arbeitsplät-

zen denkbar. Denn wie die jungen Leu-

te wissen auch viele Beschäft igte nicht, 

dass bei Verbrennungsprozessen gift i-

ges Kohlenmonoxid entstehen kann. 

Betreibt man – wie es in Arnstein der 

Fall war – ein benzinbetriebenes Strom-

aggregat in geschlossenen Räumen, 

besteht durch den Gasausstoß unmit-

telbare Lebensgefahr. Große Mengen 

an CO entstehen immer dann, wenn bei 

einem Verbrennungsvorgang von koh-

lenstoff haltigen Produkten, wie bei-

spielsweise Holz, Kohle, Papier, Flüs-

siggas oder Kunststoff , nicht genügend 

Umgebungsluft  vorhanden ist.

Das farb- und geruchlose Kohlenmono-

xid wirkt schon in geringen Mengen 

tödlich. Es bindet sich an das Hämo-

globin im Blut und blockiert dadurch 

die Sauerstoff versorgung des Körpers. 

Vorbeugen kann man solchen Unfällen, 

wenn man Generatoren und ähnliche 

Geräte wie vorgeschrieben nur im Frei-

en betreibt. Denken Sie daran, auch 

z. B. Erzieherinnen in den beliebten 

Waldkindergärten hierüber zu unterwei-

sen, denn Heizung und Warmwasserbe-

reitung sind dort häufi g improvisiert! 

Feuerstätten in geschlossenen Räumen 

– etwa Gasthermen, Kamine oder eine 

Pelletheizung – benötigen ausreichen-

de Lüft ung oder Frischluft zufuhr. Ist 

dies nicht sicher gewährleistet, kann 

ein spezieller Kohlenmonoxidmelder 

(CO-Melder) sinnvoll sein. Am wichtigs-

ten aber ist und bleibt die regelmäßige 

Unterweisung. Die Berufsgenossen-

schaft  Rohstoff e und chemische Indus-

trie (BG RCI) hat dazu eine Handlungs-

hilfe entwickelt: 

 Ǥ http://downloadcenter.bgrci.de

 ǣ Sicherheitskurzgespräche ǣ SKG 008 

„Erstickungsgefahr durch Gase“ 

Dass gift ige Gase nicht nur im industriellen Umfeld Menschen gefährden, hat eine 

Tragödie im fränkischen Arnstein unlängst erschreckend klargemacht. In einer 

Winternacht hatten dort sechs junge Menschen in einer Gartenlaube einen Gene-

rator aufgestellt und waren vom austretenden Kohlenmonoxid getötet worden.

Gefahr im Alltag: Kohlenmonoxid

Was Sie tun können, wenn Kollegen Sicherheits regeln missachten

Als Arbeitsschützer vor Ort sehen Sie 

in der Regel als Erster, wenn etwas 

schief läuft . Deshalb können Sie oft  

schnell dazu beitragen, dass die Kolle-

gen die betrieblichen Sicherheits-

regeln auch wirklich umsetzen. 

Wenn Sie beispielsweise bemerken, dass 

eine Kollegin oder ein Kollege den vorge-

schriebenen Gehörschutz nicht trägt, 

sollten Sie ihn beiseitenehmen und dar-

auf ansprechen. Begründen Sie gleich-

zeitig, warum es so wichtig ist, das Gehör 

zu schützen und überhaupt Regeln einzu-

halten. Hilfreich ist es,  außerdem auf In-

formationsmaterial zu verweisen.

Gerade bei jungen Kolleginnen und 

 Kollegen kann es sinnvoll sein, darauf 

hinzuweisen, dass Verstöße gegen 

 Arbeitsschutzbestimmungen auch mit 

arbeitsrechtlichen Konsequenzen ver-

bunden sein können. Stellen Sie klar, 

dass Sie bei einem  weiteren Verstoß 

den zuständigen Vorgesetzten informie-

ren – das ist schließlich Ihre Pflicht. 

Ob Sie einen Verstoß gegen Sicher-

heitsregeln sofort melden oder ob Sie 

dem Kollegen bzw. der Kollegin die 

Chance geben, es beim nächsten Mal 

besser zu machen, hängt davon ab, 

 welches Fehlverhalten vorliegt. Hat etwa 

jemand die Sicherheitseinrichtung 

einer Maschine unwirksam  gemacht 

und es besteht unmittelbare Gefahr, so 

ist eine sofortige Meldung unerlässlich. 
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In der Heftmitte finden Sie vier Extra-
seiten für Sicherheits beauftragte
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Kurz & knapp

Homepage informiert über demografischen 
Wandel in der Arbeitswelt

Pedalo-Parcours auf dem Gesundheitstag der Stadt Augsburg

Jeder vierte Autofahrer ist schon einmal am Steuer eingeschlafen 

Schon heute lässt der demografische 
Wandel die Erwerbsbevölkerung älter 
werden. In Zukunft wird auch die Zahl 
der Arbeitskräfte abnehmen. 

Um darzustellen, welche demografi-
schen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen die Arbeitswelt von mor-
gen beeinflussen, entwickelte die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) mit fünf ande-
ren Forschungseinrichtungen das ge-
meinsame Internetportal demowan-

Der Sekundenschlaf ist eine weit-
verbreitete und unterschätzte Gefahr 
im Straßenverkehr. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine repräsentative 
Umfrage des Meinungsforschungs-
instituts TNS Emnid, die der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
mit Unterstützung des Bundesver-
kehrsministeriums und der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung unter 1000 Autofahrerinnen und 
-fahrern durchgeführt hat.

26 Prozent der Befragten geben an, 
mindestens schon einmal am Steuer 
eingeschlafen zu sein (Männer etwa 
doppelt so häufig wie Frauen). Trotz-
dem unterschätzen viele diese Gefahr: 

da.de. Im Auftrag des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales bündeln 
die Forschungseinrichtungen ressort-
übergreifend ihr Fachwissen und er-
möglichen so einen umfassenden 
Blick auf Entwicklungen in Deutsch-
land, die für eine alters- und alterns-
gerechte Gestaltung der Arbeitswelt 
relevant sind.

Das Portal gliedert sich in die sechs 
Themenbereiche Bevölkerung, Bil-
dung, Arbeitsmarkt, Arbeitsbedin-

Der Pedalo-Parcours sorgte auf dem 
Gesundheitstag der Stadt Augsburg  
für Bewegung und Abwechslung. 

Ohne große Wartezeiten und ohne An-
meldung konnten die Besucherinnen 
und Besucher ihn den ganzen Tag 
über ausprobieren. Selbst Oberbürger-
meister Dr. Kurt Gribl ließ es sich nicht 

43 Prozent der Befragten sind über-
zeugt, den Zeitpunkt des Einschlafens 
sicher vorhersehen zu können, 45 Pro-
zent glauben, Müdigkeit durch Erfah-
rung ausgleichen zu können, und 17 
Prozent fahren trotz Müdigkeit weiter. 
Doch durch Willenskraft lässt sich das 
Einschlafen nicht verhindern, auch Er-

gungen, Gesundheit sowie Arbeit  
im Alter. Nutzer finden hier neben 
 aktuellen und übersichtlich aufberei-
teten Informationen weiterführende 
Literaturhinweise, Grafiken und 
Kontakt adressen. 

 Ǥ www.demowanda.de BAuA

nehmen und testete seine Beweglich-
keit und seinen Gleichgewichtssinn. 

Der Parcours war eine  Bereicherung 
für unseren Gesundheitstag, und wir 
danken der KUVB für die kostenlose 
Bereitstellung des Parcours und die 
unkom plizierte  Abwicklung.  
 Stadt Augsburg

Leihmodell bestellbar über  
• medienversand@kuvb.de 

fahrung kann Müdigkeit nicht ausglei-
chen. Die Folgen können fatal sein: Wer 
bei 100 km/h für drei Sekunden ein-
nickt, fährt 83 Meter unkontrolliert.

Viele der Befragten glauben, dass sie 
mit frischer Luft aus dem offenen 
 Fenster (60 Prozent) oder lauter Musik 
(30 Prozent) ihre Müdigkeit beseitigen 
können – ein Irrtum. Was im Notfall 
wirklich hilft, ist laut DVR eine Pause 
mit einem Kurzschlaf von zehn bis 20, 
maximal 30 Minuten oder etwas Bewe-
gung. Pausen sollten alle zwei Stunden 
erfolgen und für Bewegung an der fri-
schen Luft genutzt werden. Bei länge-
ren Fahrten sollte eine Zwischenüber-
nachtung erwogen werden. DVR

Oberbürgermeister Dr. Gribl 
erprobt den Pedalo-Parcours
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Im Blickpunkt

Seit mehr als 90 Jahren werden 
in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung Berufskrankheiten ent-
schädigt. In diesem knappen 
Jahrhundert hat sich das Berufs-
krankheitenrecht als eine stabile 
Grundlage für Prävention und 
Entschädigung erwiesen. Die 
Vertreterinnen und Vertreter von 
Arbeitgebern und Versicherten 
haben nun Vorschläge gemacht, 
wie das Recht transparenter und 
moderner gestaltet werden 
kann.

1925 wurde die erste Berufskrank-
heiten-Verordnung in Deutschland 
 erlassen – 40 Jahre nach Gründung 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 
„Die Regierung hat sich damals nicht 
leicht getan mit der Verordnung“, 
sagt Dr. Joachim Breuer, Hauptge-
schäftsführer der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung. „Anders 
als bei Arbeitsunfällen kommen bei 
Erkrankungen in den meisten Fällen 
unterschiedliche Ursachen in Frage. 
Nicht alle davon liegen im Berufsle-
ben. Für die Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen war die neue Ver-
ordnung daher nicht einfach umzu-
setzen.“

Fast hundert Jahre später hat sich  
das Berufskrankheitenrecht dennoch 
bewährt. Beschäftigte und Unterneh-
men haben mit der Unfallversicherung 
ein verlässliches Gegenüber. „Ein Ver-
sicherter, der heute an einer asbest-
bedingten Berufskrankheit  leidet, be-
kommt medizinische und  finanzielle 
Leistungen aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung – auch wenn sein Ar-
beitgeber gar nicht mehr existiert“, so 
Breuer. Auch die Unternehmen profi-
tieren: Sie müssen keine ruinösen 
Schadensersatzklagen fürchten. 

Trotzdem gab und gibt es auch in 
Deutschland Kritik am Berufskrank-

Weiterentwicklung des 
Berufskrankheitenrechts
Vorschläge der Selbstverwaltung der DGUV

Mehr 
Transparenz
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Im Blickpunkt

heitenrecht. Werden nicht zu wenige 
Berufskrankheiten anerkannt? Was 
geschieht, wenn der Grund für die 
mögliche Berufskrankheit lange zu-
rück liegt? Wie sollen Betroffene das 
nachweisen? Politik und Öffentlich-
keit stellen kritische Fragen an Be-
rufsgenossenschaften und Unfall-
kassen.

Manche Kritik lässt sich zwar schnell 
entkräften, aber es bleibt die Erkennt-
nis: Mehr Klarheit und Transparenz in 
den Verfahren sind notwendig und 
auch der Wandel in der Arbeitswelt 
stellt das Recht vor neue Herausfor-
derungen. „Die paritätische Selbst-
verwaltung der gesetzlichen Unfall-
versicherung hat deshalb Vorschläge 
erarbeitet, wie das Berufskrankhei-
tenrecht weiterentwickelt werden 
kann“, sagt Dr. Rainhardt Freiherr von 
Leoprechting, Vorstandsvorsitzender 
der DGUV (Arbeitgeber): „Diese sind 
in einem Weißbuch zusammenge-
fasst, das wir der Bundesregierung 
übergeben haben.“

Die Grundlagen des Berufskrankhei-
tenrechts stellt das Weißbuch nicht in 
Frage. Danach übernimmt die gesetz-
liche Unfallversicherung die Haftung 
des Arbeitgebers für Gesundheits-
schäden, die durch die Arbeit verur-
sacht sind. Dieses Kausalitätsprinzip 
bleibt Voraussetzung für die Leistun-
gen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. 

„Wir wollen das bestehende System 
weiterentwickeln, nicht ersetzen“, 
sagt Manfred Wirsch, Vorstandsvor-
sitzender der DGUV (Versicherte):  
„Es geht um Evolution statt Revoluti-
on.“ Konkret bedeutet das: Die Ziele 
des Berufskrankheitenrechts sollen 
noch besser umgesetzt werden als 
bisher. Recht und Verwaltungshan-
deln sollen für die Versicherten trans-
parenter werden und parallel die 
 Prävention für die Beschäftigten wei-

ter verbessert werden. „Die Situation 
von Menschen mit Berufskrankheiten 
ist uns ein wichtiges Anliegen“, so 
Wirsch. „Wir sind froh, dass wir mit 
dem Weißbuch gemeinsame Vor-
schläge von Arbeitgebern und Ver-
sicherten vorlegen können.“ 

Fünf Punkte für die Weiter-
entwicklung des Rechts 

1. Ursachenermittlung verbessern

Um entscheiden zu können, ob Ver-
sicherte an einer Berufskrankheit lei-
den, müssen Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen unter anderem 
ermitteln, ob die Versicherten einer 
schädigenden Einwirkung bei der 
 Arbeit ausgesetzt waren.

Schwierig sind diese Ermittlungen vor 
allem, wenn die Ursachen für eine Be-
rufskrankheit lange Zeit zurückliegen. 

Unternehmen existieren nicht mehr, 
Unterlagen fehlen, Erinnerungen sind 
nicht immer verlässlich.

Bereits in der Vergangenheit hat die 
Unfallversicherung eine Reihe von 
Maßnahmen ergriffen, um die Quali-
tät der Ermittlung zu verbessern. Da-
zu zählen zum Beispiel Schulungen 
für Ermittler und Ermittlerinnen und 
der Aufbau von Katastern, die ver-
gleichbare Messdaten aus einzelnen 
Berufen zusammenfassen. Um die-
sen Prozess weiter zu verbessern, 
schlägt die Unfallversicherung folgen-
de Schritte vor:

• In einem Projekt werden einheit-
liche Qualitätsstandards und 
Werkzeuge für die Ermittlung im 
Berufskrankheitenverfahren be-
schrieben. Diese Hinweise werden 
allen Unfallversicherungsträgern 
zur Verfügung gestellt. 

• Der Gesetzgeber schafft den ge-
setzlichen Rahmen dafür, dass Da-

Erkrankungen der Haut sind branchenübergreifend der häufigste Grund für 
 Verdachtsanzeigen einer Berufskrankheit. (Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin)
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Im Blickpunkt

ten für weitere Expositionskataster 
erhoben und genutzt werden kön-
nen.

• Ein weiterer Schritt betrifft die Ver-
sicherten direkt: Bevor über ihren 
Fall entschieden wird, sollen sie 
vom Unfallversicherungsträger die 
Angaben zu ihrer Tätigkeit erhal-
ten, die der Entscheidung zugrun-
degelegt werden sollen. So können 
sie prüfen, ob ein vollständiges 
und zutreffendes Bild ihrer Arbeits-
tätigkeiten vorliegt oder möglicher-
weise ein wichtiger Aspekt verges-
sen wurde.

2. Unterlassungszwang abschaffen

Neun von derzeit 77 Berufskrankhei-
ten können laut Gesetz nur anerkannt 
werden, wenn die Betroffenen so 
schwer erkrankt sind, dass sie die Tä-
tigkeiten aufgeben müssen, die „für 
die Entstehung, die Verschlimmerung 
oder das Wiederaufleben der Krank-
heit ursächlich waren oder sein kön-
nen“. Auf diese neun Berufskrankhei-

ten (siehe Auflistung unten) beziehen 
sich rund 50 Prozent aller Verdachts-
anzeigen. Gemeinsam ist diesen 
Krankheiten, dass Symptome und 
Auslöser zeitlich eng verknüpft sind. 
Das heißt: Entfällt die schädigende 
Einwirkung, kommt es häufig zu einer 
Verbesserung. Zwei Hauptgründe gab 
es für die Einführung des Unterlas-
sungszwangs: Zum einen verhindert 
er, dass bei weniger schwerwiegenden 
Erkrankungsbildern direkt ein aufwen-
diges Verwaltungsverfahren ausgelöst 
wird. Zum anderen führt die Aufgabe 
des Berufs dazu, dass Versicherte 
nicht weiter gefährdet sind, und 
schützt die Versicherten damit vor ei-
ner Verschlimmerung der Krankheit. 
Welcher Grund überwiegt, ist bei den 
neun betroffenen Krankheitsbildern 
sehr unterschiedlich.

Die Konsequenzen des Unterlas-
sungszwangs zeigt folgendes Bei-
spiel: Eine Pflegekraft leidet an einer 
schweren Wirbelsäulenerkrankung 
aufgrund schweren Hebens und Tra-
gens. Dank der angebotenen Präven-
tionsmaßnahmen kann sie ihre Tätig-
keit weiter ausüben. Nach geltender 
Rechtslage kann ihre Erkrankung nun 
allerdings nicht anerkannt werden, 

denn dafür müsste sie die gefährden-
de Tätigkeit aufgeben. Dies wäre 
j edoch sowohl für die Versicherte als 
auch ihren Arbeitgeber ein schlechtes 
Ergebnis. Daher sollte diese Anerken-
nungshürde fallen.

Damit die Abschaffung des Unterlas-
sungszwangs positive Wirkung entfal-
ten kann, müssen folgende Maßnah-
men flankierend umgesetzt werden:

• Versicherte sollen über mögliche 
Schutzmaßnahmen aufgeklärt und 
gesetzlich zur Mitwirkung ver-
pflichtet werden. Ähnliche Rege-
lungen gelten zum Beispiel heute 
schon für die Teilnahme an Rehabi-
litationsmaßnahmen.

• Gleichzeitig wäre es die Aufgabe 
des Gesetzgebers, die Tatbestände 
der einzelnen Berufskrankheiten 
zu präzisieren – insbesondere den 
Schweregrad der Erkrankung.

3. Rückwirkung

Wenn eine Krankheit in die Berufs-
krankheiten-Liste aufgenommen 
wird, muss auch geregelt werden, wie 
mit Erkrankungsfällen umgegangen 
werden soll, die vor der Aufnahme 

Unterlassungszwang – 
um diese neun Krank-
heiten  handelt es sich:

• 1315 BK durch Isocyanate

• 2101 Sehnenscheidenentzün-
dung

• 2104 Vibration (Hände)

• 2108 – 2110 Erkrankungen der 
Wirbelsäule

• 4301 Allergische Atemwegs-
erkrankungen 

• 4302 Toxische Atemwegs-
erkrankungen

• 5101 Hautkrankheiten
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Langjährige Tätigkeit im Knien als mögliche Ursache einer BK 2112 – Gonarthrose.
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Im Blickpunkt

der Krankheit in die Liste aufgetreten 
sind. In der Vergangenheit hat die 
Bundesregierung sich hier häufig mit 
einer Stichtagsregelung beholfen. 
Diese erleichterte zwar die Verwal-
tungsarbeit, konnte aber dazu führen, 
dass gerade die Erkrankten von einer 
Anerkennung ausgeschlossen wur-
den, deren Erkrankungen die notwen-
digen wissenschaftlichen Erkenntnis-
se gebracht hatten. Im Sinne einer 
Gleichbehandlung aller Erkrankungs-
fälle sollte hier eine einheitliche ge-
setzliche Lösung gefunden werden. 
Unabhängig vom Zeitpunkt ihres erst-
maligen Auftretens sollten alle Er-
krankungen anerkannt werden, so-
bald ausreichende wissenschaftliche 
Erkenntnisse vorliegen.

4. Ärztlicher Sachverständigenbeirat 

Was eine Berufskrankheit ist, ent-
scheidet die Bundesregierung. Sie 
lässt sich dabei wissenschaftlich vom 
Ärztlichen Sachverständigenbeirat 
(ÄSVB) im Bundesarbeitsministerium 
beraten. Der ÄSVB ist gesetzlich nicht 
verankert. Wer ihm angehört, war bis-
lang nicht öffentlich. Es wird immer 
wieder bemängelt, dass der Prozess 
seiner Entscheidungsfindung nicht 
transparent ist. Die Unfallversiche-
rung schlägt deshalb vor, den ÄSVB 
im Gesetz zu verankern. So könnte 
seine rechtswirksame Tätigkeit ge-
genüber einer reinen Beratung abge-
grenzt werden.

5. Forschung vorantreiben

Die gesetzliche Unfallversicherung 
hat die Aufgabe, die Forschung zum 
Thema Berufskrankheiten voranzu-
treiben. Hier möchte sie künftig wei-
tere Anreize setzen, um die Wissen-
schaft für neue Forschungsthemen 
aus diesem Bereich zu gewinnen. Die 
Forschungsförderung soll insgesamt 
transparenter werden.

Antworten auf wichtige Fragen: 

Wie läuft das Verwaltungsverfahren  
zur Anerkennung einer Berufskrankheit?

Versicherte können einen Verdacht auf 
eine Berufskrankheit selbst formlos 
anzeigen. Arbeitgeber, Ärzte und 
Krankenkassen sind zu einer sol-
chen Anzeige sogar gesetzlich ver-
pflichtet. Die jeweilige Berufsge-
nossenschaft oder Unfallkasse 
prüft und ermittelt von Amts we-
gen die Krankheit und ihre Um-
stände sowie die am Arbeitsplatz 
vorhandenen Einwirkungen. Dazu 
werden die Versicherten, die Arbeitge-
ber und die behandelnden Ärzte befragt. 

Wann wird eine Berufskrankheit anerkannt?

Ausschlaggebend sind drei Kriterien, die alle er-
füllt sein müssen: 

• Die Versicherten waren einer in der BK-Verordnung 
beschriebenen Einwirkung bei der Arbeit ausgesetzt. 

• Das Krankheitsbild entspricht einem Krankheitsbild, 
das in der BK-Verordnung beschrieben ist. 

• Zwischen der Einwirkung und der Erkrankung wird ein 
 ursächlicher Zusammenhang nachgewiesen.

Warum werden angezeigte Krankheiten nicht als 
 Berufskrankheiten anerkannt? 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie reichen vom fehlenden 
 Versicherungsschutz bei Selbstständigen, die auf ihre Möglich-
keit zur freiwilligen Versicherung verzichtet haben, bis zum 
nicht hinreichend wahrscheinlichen ursächlichen Zusammen-
hang zwischen der Art der Einwirkung und der Erkrankung.   
Weiterhin gibt es bislang bewusst keine Mindestkriterien  
für die Anzeige auf Verdacht einer Berufskrankheit.  
Der Gedanke dahinter ist: Lieber ein falscher Alarm  
als eine Möglichkeit zur Prävention oder  
eine berechtigte Entschädi- 
gung verpasst. 
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Neue Regionalstelle für Nordbayern
Bessere Betreuung der Mitglieder und Versicherten

Die KUVB und die Bayer. LUK 
 wollen eine dauerhafte Regional-
stelle in Nürnberg einrichten.  
Das haben die Vorstände beider 
Unfallversicherungsträger im 
 ersten Quartal 2017 beschlossen. 
Ziel ist es, die Betreuung der  
Mitglieder und Versicherten im 
Norden Bayerns weiter zu ver-
bessern.

Notwendigkeit einer Regionalstelle 
im Norden

Die Kommunale Unfallversicherung 
Bayern (KUVB) und die Bayerische 
Landesunfallkasse (Bayer. LUK) sind 
als Unfallversicherungsträger der 
 öffentlichen Hand für ganz Bayern zu-
ständig. In allen Teilen des Freistaats 
betreuen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Menschen aus unter-
schiedlichsten Tätigkeitsbereichen: 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst, 
Schülerinnen und Schüler, Studieren-
de, Hilfeleistende, private Pflegeper-
sonen und viele mehr. Zur Versorgung 
gehören aber nicht nur Zahlungen bei 
Unfällen und eine Betreuung aus der 
Ferne. Unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind oft auch vor Ort prä-
sent. Das gilt zum einen für den Be-
reich Prävention: Hier beraten unsere 
Aufsichtspersonen die Verantwortli-
chen innerhalb ihrer Wirkstätten in 
 sicherheitsrelevanten Fragen und ge-
ben bayernweit Seminare für mehr 
 Sicherheit bei der Arbeit. Das gilt zum 
anderen für den Bereich Rehabilita-
tion und Entschädigung: Hier betreu-
en unsere Beschäftigten Menschen 
nach einem Unfall, unterstützen sie 
auf dem Weg der Heilung und sorgen 
für deren berufliche und soziale Wie-
dereingliederung.

Bisher wurde die Betreuung unserer 
Mitglieder und Versicherten überwie-
gend von München aus organisiert. 
Die Landeshauptstadt liegt innerhalb 
Bayerns jedoch relativ dezentral. Da-
durch ist die Präsenz unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor allem 
im Norden Bayerns mit langen An-
fahrtswegen und entsprechendem 
Planungsaufwand verbunden. Eine 
zentraler gelegene Regionalstelle soll 
nun die Betreuung in den von Mün-
chen weiter gelegenen Regionen ver-
einfachen und optimieren. „Wir 
möchten unsere Mitglieder und Versi-
cherten auch im nordbaye rischen 
Raum noch zeitnäher und regelmäßi-

ger vor Ort betreuen“, erklärt Elmar 
Lederer, Geschäftsführer der KUVB 
und der Bayer. LUK.

Bereits jetzt sind die KUVB und die 
Bayer. LUK neben der regulären Be-
treuung von München aus dauerhaft 
im Norden Bayerns präsent – aller-
dings nur mit einzelnen Kolleginnen 
und Kollegen. Diese regionale Bin-
dung führte durchweg zu positiven 
 Erfahrungen. Es hat sich gezeigt, dass 
die Weiterentwicklung des Modells 
der orts nahen Betreuung sowohl im 

Service

Auch nach der Eröffnung der Regional-
stelle in Nürnberg werden Sie uns 
 weiterhin im Verwaltungsgebäude in 
München erreichen können:

Kommunale Unfallversicherung Bayern
Bayerische Landesunfallkasse
Ungererstraße 71
80805 München
Service-Center: 089 36093 440
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Bereich Prävention als auch im Be-
reich Reha/Entschädigung erfolgver-
sprechend und sinnvoll ist. Um die 
Kräfte im Sinne der bestmöglichen 
Betreuung zu bündeln, fiel die Ent-
scheidung, nicht weiterhin nur auf 
einzelne „Regionalisten“ zu setzen, 
sondern eine zentrale Außenstelle zu 
schaffen. Dort sollen die bisher vom 
Norden Bayerns aus agierenden Kräf-
te zusammen mit weiteren Kollegin-
nen und Kollegen koordiniert werden. 
Es ist geplant, dass sich bis zu 40 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 
die Belange der Versicherten küm-
mern, wenn die Einrichtung der Nie-
derlassung abgeschlossen ist. Das 
entspräche etwa 10 Prozent der jetzi-
gen Größe der Belegschaft.

Nürnberg als Standort

Die Region Nürnberg erwies sich ins-
besondere aufgrund ihrer zentralen 
und verkehrsgünstigen Lage als ein 
geeigneter Raum für eine Zweigstelle 
in Nordbayern. Von dort aus können 
sowohl die nordwest- als auch die 
nordostbayerischen Gebiete zeitnah 
erreicht werden. Nachdem die Vor-
stände der KUVB und der Bayer. LUK 
diesen Überlegungen zugestimmt 
hatten, begann die Suche nach ei-
nem konkreten Standort. Nach einer 
Ausschreibung für geeignete Räum-
lichkeiten wurden die Objekte nach 
einem Kriterienkatalog bewertet. Zu 
diesen Kriterien gehörten: Anbindung 
an öffentliche Verkehrsmittel, Nähe 
zu einem Autobahnanschluss, Park-
möglichkeiten, Mietpreis, Ausbaufä-
higkeit des Raumangebots und eine 
möglichst zentrale Lage in Nordbay-
ern. Die Entscheidung fiel schließlich 
für ein Objekt in der Lina-Ammon-
Straße 28 in Nürnberg. 

Aktuell laufen die organisatorischen 
Vorbereitungen für die Einrichtung 
der Außenstelle. Die Eröffnung ist 
nach Bereitstellung der neuen Dienst-
räume im Herbst dieses Jahres oder 
im Frühjahr 2018 vorgesehen. Über 
die weitere Entwicklung werden  
wir in dieser Zeitschrift und auf  
• www.kuvb.de berichten.

Daten und Fakten zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern und zur 
Bayerischen Landesunfallkasse

Versichert sind:

• 636.000 Beschäftigte des bayerischen öffentlichen Dienstes,

• 178.000 ehrenamtlich Tätige (z. B. Wahlhelferinnen und -helfer, 
kommunale Mandatsträgerinnen und -träger, Schülerlotsen, Eltern-, 
Behinderten-, Ausländer- und Seniorenbeiräte),

• 542.000 Personen in Hilfeleistungsunternehmen (insbesondere 
 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren),

• 446.000 private Pflegepersonen,

• 2,6 Millionen Schülerinnen und Schüler und Kinder in Kindertages-
einrichtungen,  Kinder bei Tagespflegepersonen, allgemein bilden-
den bzw. berufsbildenden Schulen sowie Studierende,

• 90.000 Beschäftigte in Privathaushalten, wie Haushaltshilfen, 
 Gartenhelferinnen und -helfer oder Babysitterinnen und -sitter,

• 485.000 sonstige Versicherten (wie z. B. Blut- und Organspender, 
Pannenhelfer). 

Standort unserer neuen Regionalstelle:
Lina-Ammon-Straße 28, 90471 Nürnberg
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Die gesetzlichen Grundlagen des 
 neuen Informationsservices sind in 
§§ 104, 105 SGB IV enthalten. Die 
Bundesregierung setzt damit weitere 
Schritte im Rahmen ihres Projektes 
„Optimiertes Meldeverfahren in der 
sozialen Sicherung“ um. 

Nach dem Gesetz haben Arbeitgeber 
und Beschäftigte einen „Anspruch, 
von den am Meldeverfahren beteilig-
ten Sozialversicherungsträgern über 
ihre Rechte und Pflichten im Melde-
verfahren beraten zu werden“. Das 
neue Informationsportal soll den Un-
ternehmen „Basisinformationen zu 
den verschiedenen Meldeverfahren 
in der sozialen Sicherung“ geben 
und sie wenn nötig weiterleiten zu 
den ausführlicheren Angeboten der 
fachlich zuständigen Träger. Die 
gesetz liche Unfallversicherung über-
nimmt zehn Prozent der Kosten des 
Portals. Auch das ist gesetzlich fest-
gelegt.

Zielgruppen des neuen Angebots 
sind insbesondere Existenzgründe-
rinnen und -gründer sowie kleine und 
mittelständische Unternehmen 
(KMU). Ihnen soll das neue Angebot 
helfen, sich im Meldewesen der Sozi-
alversicherung besser zurechtzufin-
den. Wie melde ich mein Unterneh-
men an? Was muss ich bei einer Neu-
einstellung beachten? Was mache ich 
bei Änderungen im laufenden Ge-
schäftsbetrieb? Auf solche Fragen 
gibt das Portal Antworten.

„Es ist sinnvoll, gerade für diese Ziel-
gruppe die Informationen zum Melde-
verfahren in der Sozialversicherung 
zu bündeln. Wir würden uns freuen, 
wenn das Portal dazu beiträgt, Unsi-
cherheiten abzubauen und Informati-
onssuchende schnell zur richtigen 
Adresse zu führen“, sagt Dr. Joachim 
Breuer, Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV).

Die Nutzerinnen und Nutzer werden 
im Portal mit der Methode der „wis-
sensgeführten Informationsbeschaf-
fung“ geführt. Als Einstieg werden sie 
nach ihren An liegen und typischen 
Geschäftssituationen (Lebenslagen) 
befragt. Die  individuellen Erfordernis-
se, die ein Arbeitgeber oder eine Ar-
beitgeberin in einer bestimmten Le-
benslage  erfüllen muss, werden dann 
durch Ja/Nein-Fragen oder die Einga-
be von Werten ermittelt. Flankierend 
werden die allgemeinen Informati-
onspflichten näher erläutert. Ziel ist 
es, alle Anfragenden darin zu unter-
stützen, ihre Meldungen zur Sozial-
versicherung korrekt und vollständig 
abzu geben. 

Bei weitergehendem Informations-
bedarf verweist das Portal an fach-
kundige Ansprechpersonen bei den 
Sozialversicherungsträgern.

DGUV

Neues Infoportal für Unternehmen
Überblick: Meldeverfahren in der Sozialversicherung

Mehr Infos zum Thema Sozial-
versicherung: Im Januar 2017 
ist ein Informationsportal der 
deutschen Sozialversicherer 
für die Unternehmen gestartet. 
Es informiert über die Melde-
pflichten der Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber  gegenüber 
den einzelnen  Zweigen der 
 Sozialversicherung. Auch die 
gesetzliche  Unfallversicherung 
ist in das Projekt eingebunden. 
Betrieben wird das Portal von 
der  Informationstechnischen 
 Servicestelle der gesetzlichen 
Krankenversicherung GmbH 
(ITSG). 

Sie finden das Portal unter  Ǥ www.informationsportal.de
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Die Online-Praktikumsbörse 
„sprungbrett into work“ ermög-
licht Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgebern in ganz Bayern, Prak-
tikumsplätze für junge Geflüchte-
te und Zugewanderte anzubieten. 
Wir sprachen darüber mit Bertram 
Brossardt, dem Hauptgeschäfts-
führer der Vereinigung der Baye-
rischen Wirtschaft e. V., die das 
Angebot mitfinanziert.

Die Online-Plattform existiert  
erst seit kurzer Zeit. Wie ist die 
 Resonanz?

Innerhalb von neun Monaten wurden 
bereits über 1000 Praktikumsangebo-
te durch Unternehmen aus ganz Bay-
ern eingestellt. Darüber hinaus fin-
den nicht nur Unternehmensvertreter, 
sondern auch Lehrkräfte und Multipli-
katoren wichtige Hinweise und nütz-
liche Links auf der Plattform, wie sie 
junge Flüchtlinge auf dem Weg in die 
Arbeitswelt unterstützen können.

Wie kann eine Arbeitgeberin oder ein 
Arbeitgeber auf Ihrer Internetseite 
freie Praktikumsplätze melden?

Sie können sich auf  • www.sprung-
brett-intowork.de ganz einfach und 
kostenfrei registrieren und ihre Prakti-
kumsangebote selbst einstellen und 
verwalten. Darüber hinaus können 
sich Unternehmen, die bereits auf der 
Online-Plattform • www.sprungbrett-
bayern.de ein Praktikumsangebot für 
Schülerinnen und Schüler in Bayern 
eingestellt haben, dieses auch mit ei-
nem Klick auf www.sprungbrett-in-
towork.de veröffent lichen. Hier steht 
das sprungbrett-Team als Unterstüt-
zung zur Verfügung. 

Ist die Seite den bayerischen 
 Lehrkräften bekannt?

Mit dem Start der Website wurden 
auch alle Lehrkräfte über das Baye-
rische Kultusministerium informiert. 
Die Plattform wird zum Beispiel bei 
sämtlichen Veranstaltungen in unse-
ren Netzwerken beworben. Außerdem 
nutzen wir Veranstaltungen aus dem 
SCHULEWIRTSCHAFT-Netzwerk, um  
• www.sprungbrett-intowork.de vor-

zustellen und bei den Lehrkräften be-
kannt zu machen. Dieses Jahr werden 
zudem Workshops für Lehrkräfte an-
geboten, um junge Flüchtlinge bei der 
Berufsorientierung zu unterstützen. 

Erhalten Sie Angaben darüber, ob 
bisherige Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in ein Lehrverhältnis oder in 
eine feste Anstellung übernommen 
wurden?

Das Angebot soll in der Handhabung 
so offen und unkompliziert wie mög-
lich sein. Die Unternehmen geben auf 
der Website nur an, ob die Möglich-
keit für eine Ausbildung oder Be-
schäftigung besteht. Eine direkte 
Rückmeldung erhalten wir, wenn sich 
die Praktikantin bzw. der Praktikant 
oder das Unternehmen im Anschluss 
an das Praktikum bei uns melden. 

Gibt es weitere Online-Angebote,  
die Sie jungen Flüchtlingen für die 
berufliche Orientierung empfehlen?

Online-Praktikumsbörse  
„sprungbrett into work“
Unternehmen können Praktikumsplätze für junge Geflüchtete inserieren
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Service der KUVB/Bayer. LUK: 

Elektronische Unfallanzeige
Sie können Unfallanzeigen auch elektronisch an die KUVB/Bayer. LUK senden.  

Im Falle des Falles: Nutzen Sie die elektronische Unfallanzeige – schnell  
–  komfortabel  –  sicher.

Nähere Informationen finden  
Sie unter  

 Ǥ  www.kuvb.de 
 ǣ Unfallanzeigen

Unfall- 
anzeige

Auf der Plattform • www.sprungbrett-
intowork.de gibt es neben den Prakti-
kumsangeboten einen Infopool mit 
zahlreichen nützlichen Links zu Spra-
che und Integration, Gesetzen, Schul-
system sowie zu Bildungs-, Bera-
tungs- und Unterstützungsangeboten. 

Darüber hinaus gibt es auf • www.
sprungbrett-bayern.de anschauliche 
Videos in deutscher und in englischer 
Sprache. Diese verdeutlichen die Be-
deutung eines Praktikums und den 
hohen Stellenwert einer dualen Aus-
bildung. 

Was sind in Ihren Augen die ent-
scheidenden Faktoren dafür, dass 
 eine schnelle und nachhaltige 
 Integration von Flüchtlingen in den 
Arbeitsmarkt gelingen kann?

Wie wir aus unseren IdA-Projekten 
wissen, sind die entscheidenden Fak-
toren für eine erfolgreiche Integration 
der konsequente Erwerb der deut-

schen Sprache sowie eine frühzeitige 
Überprüfung der Kompetenzen der 
Flüchtlinge. Natürlich spielen auch 
die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen eine große Rolle. Das bundeswei-
te Integrationsgesetz bringt bei der 
Beschäftigung und Integration von 
Asylbewerbern in Ausbildung und Ar-
beit viele Erleichterungen, es gibt 
aber weiterhin Handlungsbedarf. So 
fordern wir zum Beispiel verkürzte, 
zweijährige Ausbildungsberufe sowie 
eine verstärkte Nutzung der Teilquali-
fizierung. Auch ein unbefristeter un-
mittelbarer Zugang zur Zeitarbeit ist 
notwendig. Bei allen Anstrengungen 
müssen wir die Integration von 
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt rea-
listisch betrachten: Kurzfristig wird 
nur für weniger als zehn Prozent aller 
Flüchtlinge der Eintritt in den Arbeits-
markt möglich sein.

Die Fragen stellte  
Katja Seßlen, Geschäftsbereich 

Prävention der KUVB

„sprungbrett into 
work“
… wird finanziert durch die 
Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. (vbw), die bay-
erischen Metall- und Elektro-
Arbeitgeberverbände (bayme 
vbm) und das Baye rische 
Staatsministerium für Wirt-
schaft und Medien, Energie 
und Technologie. Das Projekt 
ist Teil des Maßnahmenpro-
gramms IdA – Integration 
durch Ausbildung und Arbeit, 
das die vbw gemeinsam mit 
der Staatsregierung und der 
Regionaldirektion Bayern der 
Bundesagentur für Arbeit ins 
Leben gerufen hat. Das Pro-
jekt wird von SCHULEWIRT-
SCHAFT  Bayern im Bildungs-
werk der Bayerischen Wirt-
schaft e. V. (bbw) umgesetzt.
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Verantwortlichkeit und Eignung

Wird der Maibaum im Auftrag der 
 Gemeinde aufgestellt, tritt die Ge-
meinde als Unternehmer auf und die 
Helfer werden arbeitnehmerähnlich 
also weisungsgebunden tätig. Die 
 Gemeinde ist damit nicht nur verant-
wortlich für die sichere Durchführung 
aller Arbeiten. Sie muss auch dafür 
sorgen, dass die einschlägigen Si-
cherheitsbestimmungen – insbeson-
dere die DGUV Vorschrift 1 „Grund-
sätze der Prävention“1 und die DGUV 
 Regel 114-018 „Waldarbeiten“2 beach-
tet und eingehalten werden.

Die Gemeinde muss eine verantwort-
liche Person benennen und deren 
Weisungsbefugnis gegenüber den 
Helfern in geeigneter Weise deutlich 
machen. Wichtig ist, dass die verant-
wortliche Person und die Helfer die 
nötigen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen besitzen, um alle anfal-
lenden Tätigkeiten sicher ausführen 
zu können. 

So dürfen beispielsweise nur solche 
Personen mit Motorsägen oder an 
Winden arbeiten, die in der Handha-
bung dieser Geräte regelmäßig unter-
wiesen und fachlich geeignet sind. 
Für das Fällen, Bearbeiten (Entasten, 
Abzopfen und Entrinden) und Trans-

portieren eines Baumes 
sind nur entsprechende 
Fachkräfte wie Waldarbeiter 
oder hierfür ausreichend ausgebilde-
te Feuerwehrleute und Gemeindear-
beiter einzusetzen. Bei diesen Arbei-
ten müssen die einschlägigen Sicher-
heitsbestimmungen der DGUV Regel 
114-018 „Waldarbeiten“ beachtet wer-
den. Beim Transport ist darauf zu 
achten, dass das verwendete Fahr-
zeug den Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrszulassungsordnung ent-
spricht und die Vorgaben der Stra-
ßenverkehrsordnung eingehalten 
werden. 

Absperrungen/Schutz von Dritten

Gefahrbereiche müssen etwa durch 
Absperrbänder gekennzeichnet und 
beispielsweise durch Posten solange 
gegen Zutritt unbeteiligter Personen 
gesichert werden, bis die verantwort-
liche Person diese Schutzmaßnah-
men wieder aufhebt. 

Aufstellen eines neuen Maibaums

Entscheidend für die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen ist, auf welche 
Weise der Maibaum aufgestellt und 
wie er am bzw. im Boden befestigt 
wird. Wird der Maibaum mit Hilfe 

zweier Schraubbolzen 
zwischen zwei einbeto-

nierten U-Eisen befestigt, 
ist genau festgelegt, in welcher 

Ebene der Baum angehoben werden 
kann. Der Baumfuß kann beim Auf-
richten des Baumes durch den unte-
ren Bolzen gegen Verrutschen gesi-
chert werden. Die Ausführung des 
Betonsockels und Dimensionierung 
der U-Eisen sind entsprechend der 
Größe des Maibaumes durch fach-
kundige Personen zu bestimmen.

Wird der Baum hingegen in einer Auf-
nahmegrube im Erdreich befestigt 
und anschließend verkeilt, gibt es 
keine Festlegung der Errichtungsebe-
ne. Diese Befestigungsart erfordert 
ein umsichtiges Vorgehen und bringt 
mehr Unsicherheiten und Gefahren-
momente mit sich. Auch hier müssen 
fachkundige Personen auf eine aus-
reichende Tiefe der Grube und die 
korrekte Verkeilung unter Beachtung 
der Bodenbeschaffenheiten achten.

Die Unfallgefährdung und damit die 
entsprechenden Sicherungsmaßnah-
men hängen insbesondere davon ab, 
mit welcher Technik der Maibaum 
aufgestellt wird:

• Aufrichten auf traditionelle Weise 
mit Hilfe von gestaffelt langen 

Sicherheit rund um  
den Maibaum
Das müssen Gemeinden und Helfer beachten

In vielen bayerischen Kommunen ist er 
identitätsstiftend, oft weiß-blau richtet er sich als 
Orientierungspunkt gen Himmel: der Maibaum.  
Meist verbunden mit einem Dorf- oder Stadtfest,  
ist das traditionelle Aufstellen dieses Baumes als 
beliebter Brauch vergleichbar mit dem Kirchweihbaum-
Aufstellen bei der fränkischen Kirchweih. Damit dieser 
Festtag gefahrlos und sicher verläuft, müssen einige 
Schutzmaßnahmen beachtet werden.

1. Mai

Prävention
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Stangen („Schwalben“, siehe Abb. 
unten): Hier kommt es entschei-
dend auf die richtige Staffelung, 
die richtige Besetzung der Stangen 
sowie auf die richtige Kommando-
gebung an. Die Schwalben müssen 
vor Errichtung durch eine befähigte 
Person überprüft werden. Ausrei-
chend Ersatzschwalben sollten für 
den Fall bereitgehalten werden, 
dass beim Aufstellen Beschädi-
gungen festgestellt werden. Un-
gleiches Anheben mit unliebsa-
men Folgen, wie z. B. dem Brechen 
einer Schwalbe, oder das Rutschen 
des Baumes beim Umstecken der 
Holzstangen ist bei diesem Verfah-
ren nicht gänzlich auszuschließen, 
so dass eine zusätzliche Sicherung 
des Baums während des Aufrich-
tens (z. B. über die Seilwinde eines 
ausreichend schweren Fahrzeuges 
mit Seilbefestigung oberhalb des 
Baumschwerpunktes an einem 
 geeigneten Umlenkpunkt) von der 
KUVB dringend empfohlen wird. 
Voraussetzung bei diesem Ver-
fahren ist eine nicht verrückbare 
Befestigung des Baumfußes am 
Boden.

• Aufstellen unter Zuhilfenahme von 
Winden und anderen technischen 
Hilfsmitteln: Bei dieser Errich-
tungsart kommt es auf besonders 
abgestimmtes Arbeiten zwischen 
den Helfergruppen und einem oder 
mehreren Maschinenführern an, 
um Gefährdungen zu vermeiden.

• Aufrichten und Anheben in die Be-
festigung mittels Autokran: Dieses 
am wenigsten dem Brauchtum ent-
sprechende Baumaufstellen wird 
zwischenzeitlich von immer mehr 
Gemeinden wegen den geringsten 
Gefährdungen dem traditionellen 
Aufstellen vorgezogen.

Abbau eines alten Maibaums

Abhängig von den örtlichen Verhält-
nissen muss entschieden werden,  
ob ein alter Maibaum einfach „klas-
sisch“ gefällt werden kann – was 
wohl aufgrund der erforderlichen 
 Sicherheitsabstände in den seltens-
ten Fällen möglich sein dürfte – oder 
ob er auf die gleiche Weise und mit 
der gleichen Umsicht niedergelegt 
werden muss, wie er errichtet wurde. 
Im letzteren Fall gelten die gleichen 
Sicherheitsmaßnahmen wie beim 
Aufstellen des Maibaumes.

Verkehrssicherungspflicht und 
 Kontrollen

Nach der Maibaumfeier gerät man-
cher Maibaum im Laufe des Jahres in 
Vergessenheit. Wie für alle gefahr-
trächtigen Objekte gilt auch für Mai-
bäume die Verkehrssicherungspflicht 
des Eigentümers oder Verantwort-
lichen. Dieser hat alle erforderlichen 
und zumutbaren Maßnahmen zu er-
greifen, um eine Gefährdung oder 
Schädigung Dritter auszuschließen. 
Neben den oben beschriebenen 
 Sicherungsmaßnahmen beim Fällen, 
Transport und Aufstellen des Mai-
baums ist insbesondere auch die 
Kontrolle der Standsicherheit erfor-
derlich.

Grundsätzlich gibt es für die Kontroll- 
und Prüfungsanforderungen keine ge-

setzlichen Vorgaben. Diese ergeben 
sich aus Gerichtsurteilen, die zu 
Schadensfällen durch umstürzende 
Maibäume ergangen sind. Danach ist 
mindestens eine jährliche Prüfung er-
forderlich. Empfehlenswert sind zu-
sätzliche Zwischenprüfungen nach 
Unwettern oder Sturmereignissen. 
Die Versicherungskammer Bayern hat 
zu diesem Thema ein Merkblatt her-
ausgegeben.3;4

Unfallversicherungsschutz für Helfer

Wenn beim Aufstellen und Abbauen 
des Maibaums doch etwas passieren 
sollte, stehen die hierfür bestimmten 
Helfer unter dem Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung und sind 
dadurch umfassend abgesichert – 
 vorausgesetzt, der Maibaum wird im 
Auftrag der Gemeinde oder mit derer 
ausdrücklichen Einwilligung aufge-
stellt. Dies kann durch einen Be-
schluss des Gemeinderates oder ein 
Schreiben des Bürgermeisters doku-
mentiert werden. Eine reine Duldung 
durch die Kommune ist nicht ausrei-
chend. Die Beauftragung kann an ein-
zelne Personen oder an Vereine ge-
richtet sein, etwa den Feuerwehrver-
ein, Burschenschaften oder Pfadfin-
der.

Der „Diebstahl“ eines Maibaums, das 
Auslösen und ein entsprechender 
Umtrunk stehen nicht unter Versiche-
rungsschutz. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn sich der Unfall bei einer 
Rauferei ereignet oder durch Alkohol-
konsum wesentlich verursacht wird.

Quellen

1)   • www.kuvb.de ǣ Medien  
ǣ Druckschriften & Broschüren  
ǣ Eigene UVVen der KUVB

2)  • http://publikationen.dguv.de
3)  • http://bit.ly/2lDnNsr
4)  • http://bit.ly/2l083fJ

Autoren: Michael Birkhorst,  
Thomas Roselt (Geschäftsbereich 

Prävention der KUVB) und
Klaus Hendrik Potthoff (Geschäftsbereich 

Reha und Entschädigung der KUVB)

Aufrichten auf traditionelle Weise mit 
Hilfe von gestaffelt langen Stangen 
(„Schwalben“).
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Was sich hier im privaten Umfeld ereig-
net hat, ist auch an einigen Arbeitsplät-
zen denkbar. Denn wie die jungen Leu-
te wissen auch viele Beschäftigte nicht, 
dass bei Verbrennungsprozessen gifti-
ges Kohlenmonoxid entstehen kann. 
Betreibt man – wie es in Arnstein der 
Fall war – ein benzinbetriebenes Strom-
aggregat in geschlossenen Räumen, 
besteht durch den Gasausstoß unmit-
telbare Lebensgefahr. Große Mengen 
an CO entstehen immer dann, wenn bei 
einem Verbrennungsvorgang von koh-
lenstoffhaltigen Produkten, wie bei-
spielsweise Holz, Kohle, Papier, Flüs-
siggas oder Kunststoff, nicht genügend 
Umgebungsluft vorhanden ist.

Das farb- und geruchlose Kohlenmono-
xid wirkt schon in geringen Mengen 
tödlich. Es bindet sich an das Hämo-
globin im Blut und blockiert dadurch 
die Sauerstoffversorgung des Körpers. 

Vorbeugen kann man solchen Unfällen, 
wenn man Generatoren und ähnliche 
Geräte wie vorgeschrieben nur im Frei-
en betreibt. Denken Sie daran, auch  
z. B. Erzieherinnen in den beliebten 
Waldkindergärten hierüber zu unterwei-
sen, denn Heizung und Warmwasserbe-
reitung sind dort häufig improvisiert! 
Feuerstätten in geschlossenen Räumen 
– etwa Gasthermen, Kamine oder eine 
Pelletheizung – benötigen ausreichen-

de Lüftung oder Frischluftzufuhr. Ist 
dies nicht sicher gewährleistet, kann 
ein spezieller Kohlenmonoxidmelder 
(CO-Melder) sinnvoll sein. Am wichtigs-
ten aber ist und bleibt die regelmäßige 
Unterweisung. Die Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Indus-
trie (BG RCI) hat dazu eine Handlungs-
hilfe entwickelt: 

 Ǥ http://downloadcenter.bgrci.de
 ǣ Sicherheitskurzgespräche ǣ SKG 008 

„Erstickungsgefahr durch Gase“ 

Dass giftige Gase nicht nur im industriellen Umfeld Menschen gefährden, hat eine 
Tragödie im fränkischen Arnstein unlängst erschreckend klargemacht. In einer 
Winternacht hatten dort sechs junge Menschen in einer Gartenlaube einen Gene-
rator aufgestellt und waren vom austretenden Kohlenmonoxid getötet worden.

Gefahr im Alltag: Kohlenmonoxid

Was Sie tun können, wenn Kollegen Sicherheits regeln missachten
Als Arbeitsschützer vor Ort sehen Sie 
in der Regel als Erster, wenn etwas 
schief läuft. Deshalb können Sie oft 
schnell dazu beitragen, dass die Kolle-
gen die betrieblichen Sicherheits-
regeln auch wirklich umsetzen. 

Wenn Sie beispielsweise bemerken, dass 
eine Kollegin oder ein Kollege den vorge-
schriebenen Gehörschutz nicht trägt, 
sollten Sie ihn beiseitenehmen und dar-
auf ansprechen. Begründen Sie gleich-

zeitig, warum es so wichtig ist, das Gehör 
zu schützen und überhaupt Regeln einzu-
halten. Hilfreich ist es,  außerdem auf In-
formationsmaterial zu verweisen.

Gerade bei jungen Kolleginnen und 
 Kollegen kann es sinnvoll sein, darauf 
hinzuweisen, dass Verstöße gegen 
 Arbeitsschutzbestimmungen auch mit 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen ver-
bunden sein können. Stellen Sie klar, 
dass Sie bei einem  weiteren Verstoß 

den zuständigen Vorgesetzten informie-
ren – das ist schließlich Ihre Pflicht.  
Ob Sie einen Verstoß gegen Sicher-
heitsregeln sofort melden oder ob Sie 
dem Kollegen bzw. der Kollegin die 
Chance geben, es beim nächsten Mal 
besser zu machen, hängt davon ab, 
 welches Fehlverhalten vorliegt. Hat etwa 
jemand die Sicherheitseinrichtung  
einer Maschine unwirksam  gemacht 
und es besteht unmittelbare Gefahr, so 
ist eine sofortige Meldung unerlässlich. 

http://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/SKG008_2016-08-17.pdf
http://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/SKG008_2016-08-17.pdf
http://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/SKG008_2016-08-17.pdf
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Der Eichenprozessionsspinner ist ein 
Nachtschmetterling, der seine Eier in 
den Kronen von freistehenden, älteren 
Eichen ablegt. Die Weibchen tarnen ih-
re Gelege mit grauen Schuppen und Se-
kret. Anfang Mai schlüpfen die jungen 
Raupen. Nach der zweiten Häutung bil-
den sie kurze Brennhaare (Setae) aus, 
die die Raupen wirksam vor Fressfein-

den schützen. Leider kommt 
es nicht nur bei direkter Be-
rührung der Raupe zum Kontakt 
mit den Brennhaaren, auch die Pfa-
de der Raupen, Häutungsreste sowie 
Gespinstnester sind gefährlich – letzte-
re, weil der Wind sie häufig verweht. 
Am größten ist die Gefahr von Mai bis 
Juli. 

Allergische Reaktionen auf 
Thaumetopoein fallen 

unterschiedlich aus, 
doch verstärkt sich 
die Intensität der 
Reaktion bei er-
neutem Kontakt. 
Vorbelastete Per-

sonen müssen des-
halb besonders vor-

sichtig sein! Zunächst 
entwickelt sich meist ein lokaler 

Hautausschlag, eine sogenannte Rau-
pendermatitis. Sie äußert sich in punk-
tuellen Hautrötungen, leichten Schwel-
lungen, starkem Juckreiz und Brennen. 
Später bilden sich häufig Quaddeln am 
ganzen Körper. Werden die winzigen 
Härchen eingeatmet, kann es zu Rei-
zungen an Mund- und Nasenschleim-
haut sowie zu Bronchitis, schmerzhaf-
tem Husten und Asthma kommen. Die 
Bindehaut des Auges reagiert mit Ent-
zündungen auf das Gift. Typisch sind 
auch unspezifische Symptome wie 
Schwindel, Fieber und Müdigkeit. In 
Einzelfällen kann es zu allergischen 
Schockreaktionen kommen. Betroffene 
sollten einen Arzt aufsuchen, da die 
teilweise sehr schmerzhaften Be-
schwerden unbehandelt bis zu zwei 
Wochen anhalten können.

 Ǥ www.baua.de
 ǣ Themen von A bis Z ǣ Gefahrstoffe  

ǣ Stoffinformationen ǣ Brennhaare des 
Eichenprozessionspinners

 Ǥ www.lgl.bayern.de
 ǣ Gesundheit ǣ Arbeitsplatz und Umwelt 

ǣ Biologische Umweltfaktoren ǣ Eichen-
prozessionsspinner

Mit der warmen Jahreszeit beginnt für viele Beschäftigte die Arbeit im Freien. 
Bauhof- und Forstarbeiter, aber auch Hausmeister können bei Baumarbei-
ten oder bei der Arbeit in der Nähe von Bäumen mit der Raupe des Ei-
chenprozessionsspinners (Thaumetopoea processionea) in Berührung 
kommen. Dessen Brennhaare enthalten Thaumetopoein, ein Nessel-
gift, das Allergien und schmerzhafte Entzündungen auslösen kann. 

Kontakt bitte vermeiden: Die Brennhaare  
des Eichenprozessionsspinners sind gefährlich

Trägt dagegen jemand ein einziges  
Mal keinen Schutzhelm, reicht es even-
tuell aus, ihn oder sie zu motivieren 
sein Ver halten zu ändern. Natürlich 
 vorausgesetzt, dass er oder sie sofort 
seinen Helm aufsetzt.

Tipp: Bei nicht einsichtigen Kollegin- 
nen und Kollegen, die sich wiederholt 
sicherheitswidrig verhalten, ist es gebo-
ten, dass Sie dieses Fehlverhalten dem-
Vorgesetzten mitteilen. Der wiederum 
kann im Rahmen einer Unterweisung 

deutlich machen, dass solch ein Verhal-
ten nicht toleriert wird. Als Sicherheits-
beauftragter haben Sie kein Weisungs-
recht. Sie können also nicht durchset-
zen, dass die Kolleginnen und Kollegen 
Sicherheitsregeln  tatsächlich einhalten. 

Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen
Gefahrstoffe werden nicht nur in Che-
miebetrieben verwendet. Auch in Ver-
waltungen, in Krankenhäusern oder For-
schungseinrichtungen oder 
im Gewerbe kommen u. a. 
Lösemittel und Verdünner, 
Reinigungs- und 
Desinfektions-
mittel, Öle und 
Klebstoffe zum 
Einsatz. Egal, ob 
sie in fester oder 
flüssiger Form 
oder in gasförmi-
gem Zustand vorliegen: Gefahrstoffe 
müssen gekennzeichnet sein. In Europa 
gelten  die Vorgaben der CLP-Verord-
nung (Verordnung über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung).

Wichtig für Beschäftigte: Der Betrieb 
muss für die Handhabung von Chemi-
kalien Betriebsanweisungen zur Verfü-

gung stellen und al-
le Mitarbeiter um-
fassend über Risi-
ken und Schutz-
maßnahmen unter-
weisen. Hilfreich 
dabei ist eine neue 
Unterweisungshil-

fe, die in fünf Lektionen zentra-
le Aspekte des Umgangs mit 

Gefahrstoffen aufgreift. Sie kann von 
der Webseite der IVSS-Sektion Chemie 
heruntergeladen werden 

 Ǥ www.ivss-chemie.de
 ǣ Medien ǣ Unterweisungshilfen  

ǣ Umgang mit Gefahrstoffen

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Stoffinformationen/Eichenprozessionsspinner.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Stoffinformationen/Eichenprozessionsspinner.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Stoffinformationen/Eichenprozessionsspinner.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Stoffinformationen/Eichenprozessionsspinner.html
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/arbeitsplatz_umwelt/biologische_umweltfaktoren/eichenprozessionsspinner/index.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/arbeitsplatz_umwelt/biologische_umweltfaktoren/eichenprozessionsspinner/index.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/arbeitsplatz_umwelt/biologische_umweltfaktoren/eichenprozessionsspinner/index.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/arbeitsplatz_umwelt/biologische_umweltfaktoren/eichenprozessionsspinner/index.htm
http://www.ivss-chemie.de/download/medien/ISSA_Gefahrstoffe_v2.pdf
http://www.ivss-chemie.de/download/medien/ISSA_Gefahrstoffe_v2.pdf
http://www.ivss-chemie.de/download/medien/ISSA_Gefahrstoffe_v2.pdf


Arbeitsschützer sind alarmiert: Immer 
mehr Menschen nutzen im Straßenver-
kehr, auf innerbetrieblichen Verkehrs-
wegen und bei der Arbeit nebenbei ihr 
Smartphone. Sogar auf der Autobahn 
tippt jeder Zehnte am Steuer nebenbei 
SMS oder WhatsApp-Nachrichten, er-
gab eine Studie am Institut für Ingeni-
eur- und Verkehrspsychologie an der 
Technischen Universität Braunschweig. 
Das Ergebnis ist ein „Blindflug“ von 
fünfzig bis hundert Metern bei hoher 
Geschwindigkeit, warnt Prof. Mark Voll-
rath, der Leiter der Studie. 

Verwaltungen, Behörden und Betriebe 
können mit Unterweisungen und klaren 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) hat dieses Phä-
nomen jetzt in einer „Review zu physi-
scher Beanspruchung bei der Nutzung 
von Smart Mobile Devices“ untersucht 
und kommt zu diesen Ergebnissen:
• Statische Körperhaltung, häufige Be-

wegungswiederholungen und hohe, 
einseitige Muskelaktivitäten bei der 
Nutzung der Geräte belasten den Be-
wegungsapparat.

• Nacken und Daumen werden beson-
ders negativ beansprucht. Wer häufig 

Verhaltensregeln gegensteuern. Die Be-
rufsgenossenschaft Rohstoffe und 
 Chemische Industrie (BG RCI) hat das 
Thema in ihren „Sicherheitskurzgesprä-
chen“ aufgegriffen und gibt diese 
Tipps:
• Das Verkehrsgeschehen bewusst 

wahrnehmen – auf innerbetriebli-
chen  Wegen wie im Straßenverkehr

• Auf Kopfhörer verzichten 
• Beim Autofahren zum Telefonieren 

oder Schreiben anhalten 
• Die private Nutzung von Mobilgeräten 

während der Arbeitszeit auf ein 
 Minimum beschränken und den Be-
nachrichtigungston ausschalten

• Handyverbote unbedingt befolgen! 

mit repetitiven, sehr schnellen Bewe-
gungen Textnachrichten verfasst, er-
höht sein Risiko, eine sogenannte 
Tendopathie zu entwickeln. Diese pri-
mär nichtentzündliche, degenerative 
Erkrankung der Sehnen und Sehnen-
ansätze kann zu chronischen Schmer-
zen und Bewegungseinschränkungen 
führen. Behandelt wird sie durch 
Schonung, Schmerzbehandlung mit 
nichtsteroidalen Antirheumatika, anti-
entzündlichen Salben und Ultraschall-
therapie.

• Ungünstige und wechselnde Lichtver-
hältnisse führen zu Blendungen und 
Reflektionen auf dem Bildschirm. 
Beim Versuch, diese mit dem Körper 
abzuschatten, nehmen Nutzer unbe-
queme, belastende Haltungen ein.

Bestätigen kann die Forschung auch, 
was jeder Nutzer intuitiv weiß: Tablets 
und Smartphones sind für die kurzzeiti-
ge Nutzung praktisch, für den Dauer-
gebrauch aber wenig geeignet.

 Ǥ www.baua.de
 ǣ Suche „smart mobile devices“  

ǣ Volltext der Studie

Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets sind (beinahe) unentbehrlich, können 
aber auch Unfälle begünstigen – wenn man bei der Nutzung nicht aufpasst. 

Wenn das Smartphone  
zur Gefahr wird

Smartphones und Tablets können den Körper belasten

Kurzmeldung
Neue Verordnung zum Schutz vor 
 elektromagnetischen Feldern 
Elektromagnetische Felder treten an 
 vielen Arbeitsplätzen auf, bei medizi ni-
schen Anwendungen wie der Magnet-
resonanztomographie (MRT), beim 
Schweißen oder im Rahmen von Mobil-
funkanwendungen. Zum Schutz der Be-
schäftigten vor elektromagnetischen 
 Feldern gilt seit Ende vergangenen Jahres 
die Verordnung zur Umsetzung der Richt-
linie 2013/35/EU und zur Änderung von 
Arbeitsschutzverordnungen – Arbeits-
schutzverordnung zu elektromagneti-
schen Feldern – EMFV. Die Verordnung 
macht umfassende Angaben zur Gefähr-
dungsbeurteilung, formuliert Anforde-
rungen an fachkundige Personen, an 
Messungen, Berechnungen und Bewer-
tungen. Außerdem beschreibt die EMFV 
Schutzmaßnahmen für die Beschäftig-
ten. Noch in Planung sind Technische 
 Regeln zur EMFV, die die Verordnung pra-
xisgerecht konkretisieren werden. 

Wer Smartphones und Tablets intensiv nutzt, hat es wahrscheinlich selbst 
schon erlebt: Nach einiger Zeit sind Rücken und Nacken verspannt, und beson-
ders die Daumen schmerzen, wenn man das Gerät hält und gleichzeitig tippt. 

Als Sicherheitsbeauftragter sollten Sie 
die Kollegen auf diese Regeln anspre-
chen.

 Ǥ http://downloadcenter.bgrci.de
 ǣ Sicherheitskurzgespräche ǣ SKG 025 

„Sichere Nutzung von Handy & Co.“

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Gd88-2.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Gd88-2.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Gd88-2.html
http://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/SKG025_2016-12-08.pdf
http://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/SKG025_2016-12-08.pdf
http://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/SKG025_2016-12-08.pdf
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Die Haut leidet besonders, wenn 
Waschlaugen, Kühlschmierstoffe, Löse-
mittel und andere chemische Substan-
zen direkt einwirken. Gefährlich ist es 
auch, flüssigkeitsdichte Handschuhe 
über längere Zeiträume zu tragen, zum 
Beispiel bei Reinigungsarbeiten. Be-
sonders wenn die Haut stark bean-
sprucht ist, können Keime (Bakterien, 
Viren, Pilze) durch die geschwächte 
Hautbarriere eindringen. Das ist oft 
nach groben handwerklichen Arbeiten 
der Fall, wenn man die Haut wegen 
starker Verschmutzung mit Reibemit-
teln oder einer Bürste säubern muss. 

Wie belastete Haut reagiert
Chronische Hautbelastungen sind des-
halb so tückisch, weil gestresste Haut 
zunächst oft „nur“ mit Rötungen re-

agiert. Daraus aber können sich Ekze-
me entwickeln – entweder aufgrund ei-
ner allergischen Reaktion des betroffe-
nen Mitarbeiters oder der betroffenen 
Mitarbeiterin oder weil eine Substanz 
die Haut reizt (irritative Ekzeme). Me-
chanische Hautreizungen führen oft zu 
Rissen und anderen ober-
flächlichen  Hautschäden, 
die das Infektionsrisiko er-
höhen. Beschäftigte, die 
vor allem im Sommer viel 
im Freien arbeiten, benöti-
gen Schutz vor zu viel Son-
neneinstrahlung – dazu 
gehören neben Sonnen-
schutzpräparaten Hüte, 
geeignete Kleidung und 
Sonnenbrillen.

Wie Sie Ihre Haut  
schützen können 
Aufgabe des Arbeitgebers bzw. der Ar-
beitgeberin ist es, im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung alle Tätigkeiten 
und Arbeitsstoffe zu ermitteln, die die 
Haut gefährden können. Anschließend 
muss er bzw. sie die Risiken bewerten 
und in einem Hautschutzplan Maßnah-
men festlegen, die die Belastung redu-
zieren. Dabei gilt – wie immer im Ar-
beitsschutz – das STOP-Prinzip:
• Substitution:  

Zunächst immer prüfen, ob sich z. B. 
eine reizende Substanz durch einen 
anderen, weniger belastenden Stoff 
ersetzen lässt.

• Technische Maßnahmen:  
Oft kann man  Arbeitsabläufe so än-
dern, dass Hautkontakt vermieden 
wird. 

• Organisatorische Maßnahmen:  
Lassen sich Arbeiten mit Hautkontakt 

nicht vermeiden, kann man etwa die 
Expositionszeit, also die Zeit, in der 
eine Substanz einwirkt, verringern. 
Das ist wichtig, wenn man bei einer 
Tätigkeit flüssigkeitsdichte Schutz-
handschuhe tragen muss, etwa bei 
Reinigungsarbeiten oder beim Umfül-
len von Chemikalien. Dabei quillt die 
Haut unter dem Handschuh stark auf 
(„Feuchtarbeit“) und verliert an Wi-
derstandskraft.

• Persönliche Maßnahmen:  
Sind alle obigen Maßnahmen ausge-

schöpft, kommt der 
Hautschutzplan zum Tra-
gen. Die Arbeitgeberin 
oder der Arbeitgeber 
muss dazu Präparate für 
die Reinigung, den 
Schutz und die Pflege 
der Haut bereitstellen. 
Wichtig ist auch, dass 
die Arbeitgeberin bzw. 
der Arbeitgeber die Per-
sönliche Schutzausrüs-
tung (Handschuhe) ge-
nau auf die jeweilige 

Aufgabe abstimmt. Außerdem muss 
die arbeitsmedizinische Vorsorge or-
ganisiert werden (Pflicht-, Angebots- 
und Wunschvorsorge). Nicht zuletzt 
müssen die Kollegen regelmäßig un-
terwiesen werden. 

Die Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) bietet Hautschutzpläne für diver-
se Berufe, u. a. für die Schädlingsbe-
kämpfung, Reinigungsarbeiten und 
Haushandwerker. Auch die Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft informiert.

 Ǥ www.bgw-online.de
 ǣ Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz 

ǣ Gesunde Haut ǣ Schutzmaßnahmen  
ǣ Hautschutz- und Händehygienepläne 
für 25 Berufsgruppen

 Ǥ www.vbg.de 
 ǣ Suche: Hautschutz

Als größtes Organ des Menschen wird die Haut gerade in Berufen mit vielsei-
tigen Aufgaben stark belastet. Hausmeister, Bauhofmitarbeiter oder Gärtner 
zum Beispiel spüren tagtäglich, dass vor allem Hände und Arme bei der rauen 
Arbeit leiden. Genau abgestimmte Schutz-, Reinigungs- und Pflegepräparate 
sind dann wichtig, um die Haut auf Dauer gesund zu erhalten.

Serie:   Sicher arbeiten in der Praxis:  
Hautschutz für Hausmeister und Co.

mailto:SiBe@kuvb.de
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Gesunde-Haut/Schutzmassnahmen/Artikel-Hautschutzplaene.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Gesunde-Haut/Schutzmassnahmen/Artikel-Hautschutzplaene.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Gesunde-Haut/Schutzmassnahmen/Artikel-Hautschutzplaene.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Gesunde-Haut/Schutzmassnahmen/Artikel-Hautschutzplaene.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Gesunde-Haut/Schutzmassnahmen/Artikel-Hautschutzplaene.html
http://www.vbg.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html?nn=3348&resourceId=11704&input_=3348&pageLocale=de&templateQueryString=hautschutz&submit.x=0&submit.y=0
http://www.vbg.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html?nn=3348&resourceId=11704&input_=3348&pageLocale=de&templateQueryString=hautschutz&submit.x=0&submit.y=0
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Mit ihrer Idee „Denk an Deinen 
Rücken“ hat die Akademie für 
 Gesundheits- und Pflegeberufe 
des Universitätsklinikums Erlan-
gen bei unserem Wettbewerb 
„Rückenstarke Ideen für Bayern“ 
gewonnen.

Der Ideengeber

Das Universitätsklinikum Erlangen ist 
ein Krankenhaus der Maximalversor-
gung mit 24 Kliniken, 19 Abteilungen 
und sieben Instituten. Insgesamt sind 

über 7.500 Beschäftigte im Universi-
tätsklinikum angestellt. Hauptaufga-
be der Akademie für Gesundheits- 
und Pflegeberufe ist die Erstellung ei-
nes Bildungsprogramms mit Semina-
ren sowie Fort- und Weiterbildungen 
für die Beschäftigten. 

Hintergrund der Idee

Körperliche Arbeit und psychische 
Beanspruchungen gehören zum 
 Arbeitsalltag in Kliniken. Interne 
 Analysen des Universitätsklinikums 
 er gaben, dass sich immer mehr 
 Beschäftigte belastet fühlen und 

 Probleme mit dem Muskel-Skelett-
System  haben. Bestätigt wurde dies 
in Gesundheitsberichten verschiede-
ner am Klinikum vertretener Kranken-
kassen. Auf Grundlage dieser Daten 
entwickelte Bildungsreferentin Eva 
Gäde die Idee „Denk an Deinen 
 Rücken“. Diese Projektidee wurde 
vom Klinikumvorstand befürwortet 
und unterstützt.

Die rückenstarke Idee

Ziel des Projekts ist es, die Arbeits-
plätze rückengerecht zu gestalten 
und die Beschäftigten zu kinästheti-

Rückenstarke Ideen für Bayern:

Projektvorstellung  
„Denk an Deinen Rücken“ 

Starker 
Rücken

Übergabe des Preises für die Idee „Denk an Deinen Rücken“: (von links)  Yvonne Kupske (KUVB), Eva Gäde (Akademie), 
Prof. Dr. Rainer Fietkau (Direktor Strahlenklinik), Elke Schmidt (Leiterin Akademie) und Daniel Schinke (KUVB). 
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schen Grundlagen zu schulen. Das 
Projekt wird in Kooperation mit dem 
Team der Physikalischen und Rehabi-
litativen Medizin durchgeführt. Der 
Ablauf des Projekts gliedert sich in 
fünf Phasen: 

1.  Analyse: Die Arbeitsplätze werden 
besichtigt und mögliches Verbes-
serungspotential erfasst.

2.  Planung: In der Projektgruppe wird 
basierend auf den Analyseergeb-
nissen das weitere Vorgehen fest-
gelegt.

3.  Anpassung der Arbeitsplätze: Die 
Arbeitsplätze werden hinsichtlich 
ergonomischer Aspekte optimiert. 
Dies erfolgt zum Beispiel über die 
richtige Einstellung von Bürostüh-
len und der Berücksichtigung von 
rückenschonenden Aspekten bei 
Neubeschaffungen.

4.  Schulung und Beratung der Be-
schäftigten: Im Rahmen von Schu-
lungen durch einen Kinästhetik-
trainer werden den Beschäftigten 
Grundlagen der Kinästhetik vermit-

telt. Hauptaugenmerk liegt hier auf 
dem rückengerechten Patien-
tentransfer. Gleichzeitig werden in 
einer aktiven Auszeit Bewegungs-
übungen am Arbeitsplatz trainiert. 
Um die vermittelten Inhalte zu ver-
tiefen, sind Informationsmappen 
mit Übungsanleitungen, theoreti-
schen Grundlagen sowie präven-
tive Informationen zur Rückenge-
sundheit für die zentralen Arbeits-
plätze vorgesehen.

5.  Unterweisung mit PC-Unterstüt-
zung: Installation eines Bild-
schirmschoners an sitzenden Ar-
beitsplätzen, der zu Übungen zum 
Erhalt der Rückengesundheit akti-
viert.

Die Realisierung der Idee

Die Idee wurde 2014/15 in der Strah-
lenklinik pilotiert und erfolgreich 
durchgeführt. Insgesamt nahmen 
rund 30 Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen und -pfleger sowie etwa 
30 Radiologieassistentinnen und -as-
sistenten teil. Für 2016/17 ist die Um-

Zum ersten Mal bietet die KUVB einen 
Erfahrungsaustausch für BGM-Verant-
wortliche in Kliniken und Kranken-
häusern an. Wir möchten Sie einla-
den, sich zu aktuellen Themen aus 
den Bereichen Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM) und Be-
triebliche Gesundheitsförderung aus-
zutauschen. Im Rahmen dieser Veran-
staltung haben Sie die Gelegenheit, 
Ihre Erfolge und Erfahrungen mit an-

30. bis 31. Mai 2017 in 
Glonn bei München

deren BGM-Verantwortlichen zu tei-
len, voneinander zu lernen und sich 
zu vernetzen. Gerne können Sie ei-
gene Themen für den Austausch 
einreichen. 

Die Kosten für die Unterkunft in Ein-
zelzimmern, die Verpflegung sowie 
die Fahrtkosten für je eine Hin- und 
Rückfahrt werden für die Beschäf-
tigten unserer Mitgliedsbetriebe 
von uns übernommen.

Erfahrungsaustausch für BGM-Verantwortliche in Kliniken  
und Krankenhäusern

Informationen 
 online unter 

Ǥ www.kuvb.de
ǣ Prävention  
ǣ Seminare

setzung des Projektes in der Diagnos-
tischen Radiologie angedacht. Be-
sondere Herausforderung ist dabei, 
das Projekt an drei Standorten mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten 
durchzuführen. 

Erste Ergebnisse

Die bisherigen Rückmeldungen zu 
dem Projekt sind sehr positiv. Von 
den Beschäftigten werden besonders 
die umgesetzten Veränderungen di-
rekt am Arbeitsplatz und die kritische 
Auseinandersetzung mit den Arbeits-
abläufen positiv bewertet. Seitens 
der Projektleitung wird zudem die Ko-
operation mit der Physikalischen und 
Rehabilitativen Medizin als gewinn-
bringend betrachtet. 

Wir wünschen Frau Gäde und ihrem 
Team weiterhin viel Erfolg bei der Pro-
jektrealisierung. 

Autoren: Yvonne Kupske  
und Daniel Schinke, Geschäftsbereich 

Prävention der KUVB
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Die neue Branchenregel 
ist kein Freifahrtschein. Sie 
legt fest, dass zunächst alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden 
müssen, um das Rückwärtsfahren zu 
vermeiden. Hierzu können auch bau-
liche Veränderungen an den Abfall-
sammelstellen oder Änderungen der 
Verkehrsführung zählen. Bleibt tat-
sächlich keine andere Möglichkeit, 
legt der Arbeitgeber in der Gefähr-
dungsbeurteilung fest, wie die Rück-
wärtsfahrt gefahrlos ausgeführt wer-
den kann. Unter anderem muss er be-
schreiben, über welche Kenntnisse 
Personen verfügen müssen, die den 
Fahrer beim Rückwärtsfahren einwei-
sen. „Klar ist aber, dass es auch in 
Zukunft Situationen geben kann, in 
denen das Rückwärtsfahren einfach 
zu gefährlich ist“, erklärt Dirk Füting, 
Leiter des Sachgebiets Abfallwirt-
schaft der DGUV. „Wir appellieren 
 daher insbesondere an die Stadtpla-
ner, die Bedürfnisse der Entsorger zu 
berücksichtigen, wenn sie die Ver-
kehrswege planen.“

Durch welche Vorsichtsmaßnahmen 
können Beschäftigte geschützt 
 werden?

In der Gefährdungsbe-
urteilung muss der Ar-

beitgeber beschreiben, wie 
eine gefahrlose Rückwärtsfahrt 

gewährleistet werden kann. Die Maß-
nahmen, die er festlegt, sind zuge-
schnitten auf den konkreten Ort. Es 
gibt aber einige allgemeingültige 
Schutzmaßnahmen, zum Beispiel: 

• An beiden Längsseiten des Müll-
wagens soll jederzeit ein Sicher-
heitsabstand von mindestens  
0,5 Metern über die gesamte Rück-
fahrstrecke bestehen. 

• Die Strecke im Rückwärtsgang soll 
nicht länger als 150 Meter sein. 

• Die Sicht durch die Rückspiegel 
darf nicht verstellt sein. 

• Einweisende Personen dürfen sich 
nur im Sichtbereich des Fahrzeug-
führers aufhalten. 

• Einweisende sollen wegen der 
Sturzgefahr nicht rückwärtsgehen. 

Warum ist Rückwärtsfahren 
 überhaupt so gefährlich?

Die Fahrer können den Raum hinter 
ihrem Fahrzeug nur unzureichend 

Das müssen Entsorgungsunternehmen 
beachten:

Rückwärtsfahren bei 
Müllfahrzeugen:  
Neue Branchenregel

Prävention

Dürfen Müllwagen rückwärts-
fahren, um den Müll zum  
Beispiel aus einer Sackgasse 
abzuholen, oder nicht? Eine  
neue Branchenregel gibt 
 Antworten auf diese Frage.

Stand der Dinge

Über die Thematik des Rückwärtsfah-
rens bei Müllfahrzeugen haben Vertre-
terinnen und Vertreter der gesetzli-
chen Unfallversicherung, der Verbän-
de der Entsorgungswirtschaft und der 
Gewerkschaft Verdi eingehend disku-
tiert. Das Ergebnis ist in der Branchen-
regel „Abfallsammlung“ festgehalten. 
Sie wurde im Ok tober 2016 von den 
verantwortlichen Gremien der Unfall-
versicherung ver abschiedet. Eine 
Branchenregel setzt kein eigenes 
Recht. Sie fasst lediglich geltendes 
Recht im Arbeitsschutz zusammen 
und gibt den Unternehmen entspre-
chende Empfehlungen, wie sie die Si-
cherheit und Gesundheit ihrer Be-
schäftigten gewährleisten können. 

Was empfiehlt die Branchenregel?

Die Entsorgungsunternehmen sollen 
die Abfallabholung grundsätzlich so 
planen, dass unfallträchtige Rück-
wärtsfahrten möglichst vermieden 
werden. In Ausnahmefällen soll das 
Rückwärtsfahren jedoch möglich sein 
unter der Bedingung, dass der Arbeit-
geber in der Gefährdungsbeurteilung 
entsprechende Schutzmaßnahmen für 
die Beschäftigten festlegt. 

Neu  
geregelt
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Arbeitsverdichtung, demogra-
fischer Wandel und Digitalisie-
rung sind die dringlichsten The-
men, wenn es um den Arbeits-
schutz der Zukunft geht. Zu die-
sem Fazit kommt eine groß an-
gelegte Befragung des Instituts 
für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA) von 400 Arbeitsschutzfach-
leuten. 
 

Ein weiteres Ergebnis: Auch nicht ar-
beitsbezogene Gesundheitsthemen 
wie falsche Ernährung und bewe-
gungsarmes Freizeitverhalten betref-
fen die Arbeitsfähigkeit der Erwerbs-
tätigen erheblich und fordern den Ar-
beitsschutz künftig heraus.

Die Arbeitswelt verändert sich immer 
schneller. Menschen und Prozesse 
sind global vernetzt. Der internationa-
le Wettbewerb erhöht den Druck auf 
die Unternehmen und der Alters-

durchschnitt der Erwerbsbevölkerung 
steigt. Was bedeuten diese Rahmen-
bedingungen für die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten? Gibt 
es neue Quellen für Unfälle und Ge-
sundheitsgefährdungen?

Um neue Risiken frühzeitig zu erken-
nen, hat die gesetzliche Unfallver-
sicherung ein sogenanntes Risiko-
observatorium beim IFA eingerichtet. 
Es basiert auf einer Befragung von 
400 Aufsichtspersonen der Berufs-

Trends für den Arbeitsschutz  
von morgen 
Institut für Arbeitsschutz der DGUV identifiziert Entwicklungen  
für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten

einsehen. Immer wieder kam und 
kommt es daher zu schweren Unfäl-
len von Einweisern, aber auch von 
unbeteiligten Dritten. Bundesweite 
Statistiken für Unfälle beim Rück-
wärtsfahren gibt es vonseiten der 
 Unfallversicherung nicht. Allerdings 
haben verschiedene Unfallkassen die 
Zahl der Arbeitsunfälle in Verbindung 
mit dieser Unfallart in der Vergangen-
heit erfasst. Durch Auswertung des 
Unfallgeschehens in der Abfallwirt-
schaft (2008–2009) wurde von der 
Unfallkasse NRW zum Beispiel für den 
Bereich Westfalen-Lippe festgestellt, 
dass 30 Beschäftigte bei der Abfall-
sammlung von Fahrzeugen angefah-
ren wurden. Davon wurde bei sechs 
Unfällen der Einweiser vom eigenen, 
rückwärtsfahrenden Abfallsammel-
fahrzeug angefahren. 

Können Fahrassistenzsysteme 
 Einweiser ersetzen?

Rückwärtsfahren ist gerade für die 
Einweiser ein gefährlicher Vorgang. 
Immer wieder kommt es vor, dass die 
Fahrer den Sichtkontakt zu ihren Kol-

legen verlieren. Stolpern diese, kann 
es – auch wenn das Fahrzeug mit 
Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist 
– schnell äußerst gefährlich werden. 
Die gesetzliche Unfallversicherung 
steht technischen Lösungen daher of-
fen gegenüber, mit denen die Sicher-
heit beim Rückwärtsfahren erhöht 
werden kann – zum Beispiel Fah-
rerassistenzsystemen. Sie erhöhen 
bereits heute in vielen Müllfahrzeu-
gen die Sicherheit. 

Die Aufgaben dieser Systeme reichen 
von der Warnung der Fahrer bis hin zu 
selbstständigem Stoppen des Fahr-
zeuges. Aber ein vollwertiger Ersatz 
für den Einweiser sind sie noch nicht. 
Im Sommer 2016 wurde auf einer 
Branchenkonferenz zum Thema 
„Rückwärtsfahren in der Abfallsamm-
lung“ beschlossen, dass die beteilig-
ten Verbände, Hersteller und Entsor-
gungsunternehmen gemeinsam ei-
nen spezifischen Anforderungskata-
log für solche Assistenzsysteme er-
stellen werden. Darin werden die An-
forderungen an die Systeme 
zusammengefasst.

Einweisende Personen dürfen sich nur 
im Sichtbereich des Fahrzeugführers 
aufhalten.

Wo ist die Branchenregel erhältlich?

Die Branchenregel kann unter  
• publikationen.dguv.de, Bestell-
nummer 114-601, heruntergeladen 
und als gedruckte Version erworben 
werden.

DGUV
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genossenschaften und Unfallkassen. 
Diese speziell ausgebildeten Fach-
leute sind in Sachen Arbeitsschutz in 
Betrieben und Einrichtungen unter-
wegs und kennen die Bedingungen 
der Arbeitswelt. „Wir wollen mithilfe 
dieses Instruments aktiv werden, 
 bevor uns Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten und gesundheitliche Be-
schwerden unmissverständlich zu ver-
stehen geben, dass es da ein neues 
Problem gibt“, sagt Professor Dietmar 
Reinert, Projektleiter und Direktor des 
IFA. Seien die Folgen des Wandels er-
mittelt, könnten auch entsprechende 
Prioritäten in der Prävention gesetzt 
werden.

Für die aktuelle Auswertung haben 
die Aufsichtspersonen 93 Entwicklun-
gen und deren Relevanz für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit bewer-
tet. Die anschließende Auswertung 
im IFA wurde durch Literaturrecher-
chen zu Risiken und praktischen 
Schutzmaßnahmen ergänzt. „Nun 
wissen wir zum ersten Mal verbind-
lich und wissenschaftlich fundiert, 
welche Themen allen Unfallversiche-
rungsträgern gleichermaßen unter 
den Nägeln brennen und damit das 
Gros der Beschäftigten betreffen“, 
sagt Dr. Joachim Breuer, Hauptge-
schäftsführer der DGUV. Dass Themen 
wie Arbeitsverdichtung, alternde Be-

legschaften und zunehmende Digita-
lisierung genannt wurden, sei keine 
große Überraschung. „Dass wir aber 
unter den Top 10 alte Bekannte wie 
Lärm haben, durchaus. Und dass un-
sere Mitglieder auch Handlungsbe-
darf in Bereichen sehen, auf die die 
Unfallversicherung keinen direkten 
Einfluss hat, nämlich Ernährung und 
Freizeitverhalten.“

Die zehn Top-Trends, die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten 
besonders beeinträchtigen können, 
und die dafür vom IFA empfohlenen 
Präventionsmaßnahmen bilden die 
Grundlage für konkrete DGUV-Aktio-
nen. Projektchef Reinert: „Wir haben 
beispielsweise bereits eine Reihe von 
Forschungsthemen aus dem Risiko-
observatorium in unsere Forschungs-
förderung eingebracht, wie die Ver-
besserung des Arbeitsschutzes an 
mobilen Arbeitsplätzen, wie man bei 
der Büroarbeit zu mehr Bewegung 
kommen kann und wo sich Daten-
brillen sinnvoll und ergonomisch bei 
der Arbeit nutzen lassen.“ Auch bei 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
werde man sich an den Ergebnissen 
orientieren.

Die Ergebnisse des Risikoobservato-
riums sind online verfügbar: 

• www.dguv.de/webcode/d1159702  

Hintergrund 

Das Risikoobservatorium (RO) der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) ist ein Instrument zur 
frühzeitigen Ermittlung von Präventi-
onsschwerpunkten. Es liefert Ergeb-
nisse für die nähere Zukunft (Fünf-Jah-
res-Horizont). Es ist ein Projekt des In-
stitutes für Arbeitsschutz der DGUV 
(IFA), das die Methodik entwickelt hat 
und das Observatorium betreibt.

Das RO basiert auf einer alle fünf Jah-
re stattfindenden Befragung von 400 
Aufsichtspersonen der Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen. Sie 
bewerten 93 Entwicklungen auf einer 
Skala von 1 bis 7: Einzuschätzen ist 
die Relevanz der Entwicklungen für 
Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten.

Die Liste der Entwicklungen hat das 
IFA im Rahmen einer internationalen 
Literaturrecherche ermittelt. Die be-
fragten Aufsichtspersonen konnten 
außerdem besondere Risiken benen-
nen, die sich aus den Entwicklungen 
ergeben und Vorschläge zur Präven-
tion machen. Diese Freitextkommen-
tare dienten dem Projektteam als 
Grundlage für eine vertiefende Lite-
raturrecherche.

Die Antworten der Aufsichtspersonen 
wurden zweifach ausgewertet: Zum 
einen für jede Berufsgenossenschaft 
und das Kollektiv der Unfallkassen in-
dividuell, zum anderen übergreifend 
für die gesamte Unfallversicherung. 

Um sicherzugehen, dass die Ein-
schätzung der Aufsichtspersonen 
nicht signifikant von der betrieblicher 
Arbeitsschutzfachleute abweicht, hat 
das IFA eine Evaluation durchgeführt. 
Dabei wurden 700 Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit über die Online-Platt-
form • www.difa-community.de be-
fragt. Drei Viertel aller Befragten be-
stätigten die Beobachtungen der Auf-
sichtspersonen. Bei einem Viertel 
gab es geringe, aber nicht signifi-
kante Unterschiede in der Risiko-
einschätzung. DGUV
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Immer wieder kommt es in deut-
schen U-Bahnen zu Überfällen 
und Ausbrüchen plötzlicher Ge-
walt, deren Entstehung unklar 
ist. Woher kommt diese Gewalt-
bereitschaft? Wie kann man sie 
im Vorfeld erkennen? Eine künst-
lerische Auseinandersetzung mit 
dieser Thematik beinhaltet ein 
Projekt einer Nürnberger Fach-
oberschule in Kooperation mit 
der Bundespolizei. 

Beim 21. Deutschen Präventionstag 
in Magdeburg 2016 fielen an einem 
Stand der Bundespolizei mit der 
 Thematik „Kunst und Gewaltpräven-
tion“ Arbeiten von Schülerinnen und 
Schülern der  Lothar-von-Faber-Schule 
(Staatliche Fachoberschule in Nürn-
berg) auf. Die Schule bietet unter an-
derem die Ausbildungsrichtung „Ge-
staltung“ mit künstlerisch-kreativem 
Schwerpunkt an. Die entstandenen 
Kunstwerke werden bayernweit in öf-
fentlichen Räumen gezeigt. 

Studienrätin Katharina Timmig hat 
zusammen mit dem Präventionsbe-
auftragten der Bundespolizei, Maik 
Kaiser, das Projekt „Prävention trifft 
Kunst“ initiiert und betreut. Wir 
 haben sie interviewt.

Gab es konkrete Vorfälle in Nürnberg 
oder an Ihrer Schule, die den Anstoß 
zu diesem Projekt gegeben haben?

Es gab keine konkreten Gewaltvor-
fälle als Motivation dafür. Unsere 
Schülerinnen und Schüler sind sen-
sible, empathie fähige junge Leute 
und als Künstler von Haus aus eher 
offen und tolerant. Ein Zivilcourage-
kurs mit Herrn Maik Kaiser von der 

Bundespolizei war Ausgangspunkt für 
frühere Klassen, sich Gedanken darü-
ber zu machen, was wir allgemein un-
ter Gewalt verstehen, oder wie man 
aufgrund der Körpersprache Gewalt-
bereitschaft  erkennen kann. Die Klas-
sen wählen ihren Schwerpunkt meist 
selbst oder entwickeln zu einem 
überstehenden Projekt eigene Kon-
zepte.

Worum geht es inhaltlich in  
diesen Kursen?

Herr Kaiser schult die jungen Leute in 
einem theoretischen Teil über rechtli-
che Grundlagen von Zivilcourage und 
Straftaten und gibt praktische Tipps 
für das eigene Verhalten etwa in  
U-Bahnen und Discos. Auch erstellen 
die Schülerinnen und Schüler einen 
„Gewaltstrahl“, in dem sie diskutie-
ren, welchen Stellenwert Beschimp-
fungen und Handlungsweisen auf ei-

ner Skala haben, das heißt sie versu-
chen herauszufinden, was als beson-
ders gravierend und gewalttätig emp-
funden wird. 

Eine Klasse überlegte sich genauer, 
wie man bei einem Menschen Aggres-
sionen erkennt und setzte dies in 
Form von Porträtstudien um. Eine 
 andere Klasse stellte in kurzen Film-
sequenzen dar, wie man eine bedroh-
liche Situation auflösen kann. 

Eine typische Übung ist, sich vor ei-
nen Spiegel zu stellen und zu einem 
konkreten Sachverhalt eine Minute 
lang laut zu reden. Man filmt sich 
 dabei und schaut, wie sich gegen 
 Ende des Vortrags die Mimik geändert 
hat – und wie man dadurch auf ande-
re wirkt.

Die folgenden Schülerjahrgänge stell-
ten das Thema Körpersprache, Mob-
bing (Täter und Opfer) und Gewalt ge-

Prävention trifft Kunst 
Schulprojekt zeigt kreative Ansätze gegen Gewalt

Dieses Werk von Stella Hinrichsen zeigt ein junges Opfer von Gewalt.
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gen Kinder in den Mittelpunkt ihrer 
Arbeiten. Das letzte Projekt „Unsicht-
bare Grenzen“ wurde neben der Bun-
despolizei zusätzlich von Erasmus+ 
unterstützt (Anm. d. Red.: Erasmus+ 
ist das Programm für Bildung, Jugend 
und Sport der Europäischen Union). 
Dabei gestalteten Austauschschüle-
rinnen und -schüler von Erasmus+, ju-
gendliche Flüchtlinge und unsere 
Schülerinnen und Schüler drei Tage 
lang großformatige Leinwände und 
Plas tiken. Im Vorfeld suchten sich die 
Jugendlichen ein passendes Un-
terthema, wie zum Beispiel „Der erste 
Schritt“ oder „Grenzübermalung“.

Wie haben Sie die Ergebnisse 
 präsentiert? 

Die Bundespolizei stellte uns ihren 
Stand zu Verfügung, so konnten die 
Bilder und Plastiken in der Mehr-
zweckhalle der Lothar-von-Faber-
Schule in einer Bilderausstellung 
 präsentiert werden, die auch im 
 ak tuellen Jahresbericht der Lothar-
von-Faber-Schule noch gedruckt zu 
sehen ist.

Die bisherigen Werke wurden immer 
in Zusammenarbeit mit der Bundes-

polizei in einer Wanderausstellung 
gezeigt, beispielsweise am Münch- 
ner Flughafen, im Deutsche-Bahn-
Museum Nürnberg, in Weilheim und 
in Bayreuth.

Weitere Termine sind geplant im Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
in Nürnberg, im Aus- und Fortbil-
dungszentrum der Bundespolizei in 
Bamberg und später im neuen Ge-
bäude des Landratsamts Erlangen.

Welche Szenen wählten die Schüle-
rinnen und Schüler am häufigsten? 
Gibt es einen roten Faden?

Es geht um Gewalt in ihren verschie-
denen Facetten. Welche davon sie 
darstellen wollen, wählen die Schüle-
rinnen und Schüler selbst. Ein roter 
Faden ist dabei nicht zu erkennen. 
Die Ausführungen sind sehr unter-
schiedlich, da manche der Arbeiten 
im außerschulischen Praktikum der 
11. Klassen entstehen und sich so an 

den künstlerischen Mitteln der Prakti-
kumsstelle orientieren.

Wurden die Bildmotive auch in 
 Großformat nachproduziert und an 
U-Bahn-Stationen gezeigt? 

Die Rechte der bisher ausgestellten 
Bilder liegen bei der Bundespolizei. 
Für die Bildschirme an U-Bahnen ist 
eine neue Bilderreihe geplant.

Die künstlerische Begabung Ihrer 
Schülerinnen und Schüler ist ja 
 offensichtlich. Nehmen die „jungen 
Meister“ auch Aufträge an? 

Die jungen Leute, die die abgebilde-
ten Werke gestaltet haben, haben die 
Schule ja bereits verlassen, aber 
 Kontakt ist zu ihnen über die Schule 
natürlich immer noch möglich.

Die Fragen stellte  
Katja Seßlen, Geschäftsbereich 

Prävention der KUVB

Wie erkennt man Aggressivität?  
Künstlerin Stefanie Schneider setzte sich 
mit der Mimik von Menschen auseinander.

Szene in der U-Bahn: Hannah Mühlen
Ein Mädchen wird in der U-Bahn belästigt. Eine junge Beobachterin 
gibt ihr die Hand und zieht sie aus der Situation heraus, ohne den 
Täter zu provozieren und sich selbst zu gefährden.
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Sie möchten, dass Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen gelassener 
durch den Arbeitsall-
tag kommen? Die 
KUVB/ Bayer. LUK hat 
ein neues E-Learning-
Programm in ihrem 
Medienangebot. „Re-
lax“ heißt die CD-
ROM, die Mitarbeiter 
selbstständig zu 
einem beliebigen 
Zeitpunkt und in 
selbstgewählter Ge-
schwindigkeit bear-
beiten können. 

Das Programm ist kurzweilig, mit ei-
ner Prise Humor gewürzt und verzich-
tet bewusst auf Belehrungen und den 
erhobenen Zeigefinger. Im Mittel-

punkt steht, dass wir in Sachen 
Stress am Arbeitsplatz durchaus 

Handlungsspielräume 
haben, die wir nutzen 
sollten. Das inter-
aktive Lernprogramm 
mit einem Stress-
Selbsttest vermittelt 
handfeste und praxis-
nahe Tipps, wie man 
Stress und Hektik  
im Arbeitsalltag auf 
smarte Weise die rote 
Karte zeigen kann.  
Das E-Learning-Tool 
kann in ca. 35 bis  

45 Minuten durchlaufen werden.

Aus dem Inhalt (Auszug):

• Erstaunliche Fakten zu Stress

• Was macht Stress mit uns? 
Warnhinweise

• Auszeiten nehmen

• So geht’s gelassener

• Erste Hilfe bei akutem Frust und 
Stress

• Strategien für einen stressfreien 
Arbeitsalltag

Bestellen können Sie das Programm 
für sich selbst oder um es als Perso-
nalvertretung, BGM-Managerin bzw. 
Manager oder Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit an ihre Kolleginnen und Kol-
legen auszuleihen. Auch für thema-
tisch passende  Gesundheitstage kön-
nen Sie die CD-ROM in begrenzter 
Stückzahl bestellen.

Bestellung unter:  
• medienversand@kuvb.de

Autorin: Claudia Clos,  
Geschäftsbereich Prävention der KUVB

Noch immer unterstützen viele 
Menschen in Deutschland ihre 
Kommunen oder kirchliche und 
soziale Einrichtungen ehren-
amtlich bei der Versorgung und 
Integration geflüchteter Men-
schen. Dieses Engagement 
schafft Freude und Zufrieden-
heit, bringt die ehrenamtlich 
Aktiven aber auch immer wie-
der an die Grenzen ihrer Be-
lastbarkeit. 

In dem neuen Infoblatt „Gesund 
im Ehrenamt: Psychische Anforde-
rungen in der ehrenamtlichen Hilfe 
für Geflüchtete erfolgreich meis-

tern“ greifen Fachleute der Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen 
diese Problematik auf 
und geben Hinweise, 
wie Gesundheit und 
Wohlbefinden bei der 
ehrenamtlichen Tätig-
keit erhalten werden 
können.

Was sind die Anzei-
chen für eine Über-
lastung? Wie kann 
das Gleichgewicht 
zwischen den Anfor-
derungen in Beruf, 
Privatleben, Ehrenamt und Zeit für Er-
holung erhalten werden? Welche Lö-

sungen gibt es für den Umgang mit 
traumatisierten Menschen und 

 Konflikten? Und wie 
kann die Gefährdungs-
beurteilung einer Orga-
nisation dabei helfen, 
Sicherheit und Gesund-
heit ihrer  Aktiven zu 
schützen? 

Auf diese Fragen gibt 
das Infoblatt eine 
 Antwort. 

Es kann unter  
• http://publikationen.

dguv.de, Bestell nummer 12495, 
herunter geladen werden.

Neues E-Learning-Programm „Relax“  
zur Stressprävention

Infoblatt: Psychischen Belastungen im Ehrenamt  
wirksam begegnen
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Serie:  Fragen und Antworten zur 
gesetzlichen Unfallversicherung

Uns erreichen täglich viele 
 Anfragen zur gesetzlichen 
Unfallversicherung. In dieser 
Serie  drucken wir einige 
interessante Fallgestaltungen  
ab, bei denen wir Sach-
bearbeitern in Kommunen, 
staatlichen Verwaltungen oder 
selbstständigen Unternehmen 
weiterhelfen konnten.

Frau B. aus G. fragt: 

„Ich bitte Sie, mich über folgende 
Themen zu informieren: Wie alt müs-
sen Kinder sein, um mit dem Bus 
(Kindergartenbus) allein zum Kinder-
garten bzw. zur Krippe fahren zu dür-
fen. Sind, sofern sie mitfahren dür-
fen, Kindersitze notwendig und eine 
Aufsichtsperson? 

Und eine Frage zum Schulweg:  
Dürfen Kinder jeden Alters mit ver-
schiedenen Transportmitteln, wie 
Fahrrad, Inliner, Scooter etc. ihren 
Schulweg bewältigen bzw. sind sie 
dabei versichert? Unsere Schule er-
laubt es erst größeren Kindern, die 
die Fahrradprüfung abgelegt haben, 
da angeblich sonst kein Versiche-
rungsschutz besteht. 

Und wie ist der Weg bis zur Bushalte-
stelle versichert? Überhaupt? Nur zu 
Fuß?“

Antwort: 

„Sehr geehrte Frau B.,

nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a Sozialgesetz-
buch (SGB) VII unterliegen Kinder 
während des Besuchs von Kindergär-
ten oder anerkannter Tageseinrich-

tungen im Sinne des § 45 SGB VIII 
dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Dies gilt gemäß § 8 
Abs. 2 Nr. 1 SGB VII auch für das Zu-
rücklegen der mit der versicherten 
 Tätigkeit zusammenhängenden un-
mittelbaren Wege nach und von dem 
Ort der Tätigkeit. Der Versicherungs-
schutz besteht unabhängig von der 
Wahl des Verkehrsmittels oder einer 
geeigneten Begleitperson.

Kinder bis zum vollendeten 12. Le-
bensjahr, die kleiner als 150 cm sind, 
dürfen in Kraftfahrzeugen auf Sitzen, 
für die Sicherheitsgurte vorgeschrie-
ben sind, nur mitgenommen werden, 
wenn Rückhalteeinrichtungen für Kin-
der benutzt werden, die amtlich ge-
nehmigt und für das Kind geeignet 
sind. Abweichend für Satz 1 dürfen 
Kinder auf Rücksitzen ohne Sicherung 
durch Rückhalteeinrichtungen beför-
dert werden, wenn wegen der Siche-
rung von anderen Personen für die 
Befestigung von Rückhalteeinrich-
tungen für Kinder keine Möglichkeit 
besteht (§ 21 StVO – Personenbeför-
derung).

Diese am 01.04.1993 in Kraft getrete-
ne Regelung gilt für alle Kraftfahrzeu-
ge, in denen Sicherheitsgurte vorge-
schrieben sind, also für PKW und 
 damit auch für Kleinbusse. In Omni-
bussen gilt diese Regelung nur für be-
stimmte neue Fahrzeugtypen und nur 
im Reiseverkehr, nicht im Linienver-
kehr oder freigestellten Schülerver-
kehr.

Bei einem Schadensfall kann die 
 Gemeinde bzw. das Busunternehmen 
regresspflichtig gemacht werden, 
 sofern ein Verschulden des Busunter-
nehmens vorliegt. Dies unterliegt 
 jedoch einer Einzelfallprüfung.

Auch die Schülerinnen und Schüler 
stehen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII 
auf dem unmittelbaren Weg von und 
nach dem Ort der Tätigkeit – unab-
hängig von der Wahl des Verkehrsmit-
tels – unter dem Schutz der gesetz-
lichen Unfallver sicherung. Dies gilt 
auch für den Weg zur Bushaltestelle.

Ob das Zurücklegen des Weges mit 
dem Fahrrad bereits vor dem Ablegen 
der Verkehrsprüfung verantwortet 
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werden kann, müssen primär die Er-
ziehungsberechtigten entscheiden. 
Die Schule sollte aber beratend zur 
Seite stehen. Unerheblich ist dies 
 jedoch für den Versicherungsschutz. 
Die Kinder stehen immer auf den un-
mittelbaren Wegen zur Schule unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung.“

Herr H. aus K. fragt: 

„Die Stadt K. betreibt eine Volkshoch-
schule in kommunaler Trägerschaft. 
Bitte teilen Sie uns mit, ob Kursteil-
nehmer der VHS gesetzlich unfall-
versichert sind.“

Antwort: 

„Sehr geehrter Herr K.,

die Teilneherinnen und Teilnehmer an 
Kursen der Volkshochschule stehen 
grundsätzlich nicht unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung, 
da es sich i. d. R. um private Freizeit-
aktivitäten handelt.

Eine Ausnahme besteht lediglich ge-
mäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII (Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch), wonach 
 Lernende während der beruflichen 
Aus- und Fortbildung unter Versiche-
rungsschutz stehen. Versicherungs-
schutz nach dieser Vorschrift besteht 
jedoch nur, wenn der Kurs bestimmte 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermit-
telt, die der Lernende in seinem Beruf 
verwenden will.“

Frau P. aus H. fragt: 

„Wie mit Ihrem Servicecenter bespro-
chen habe ich folgende Frage zur 
 Unfallversicherung in Kindergärten, 
Kitas und Hort.

In Abstimmung und mit Unterstüt-
zung und Befürwortung mit der Lei-
tung von Kindergärten und Kitas 
 würde eine selbständige Tanzlehre-
rin,  diplomierte Tanzpädagogin und 
Tänzerin, gerne Kindertanzkurse an-
bieten. Diese Kurse würden in den 

Räumen der Kita stattfinden, eine 
Raummiete wird nicht verlangt, je-
doch eine monatliche Gebühr von 
den Eltern, die ihr Kind am Tanzkurs 
teilnehmen lassen möchten. Der Un-
terricht findet während der normalen 
Kita-Öffnungszeit statt. 

Der Tanzunterricht wird von der Lei-
tung und den Eltern befürwortet, da 
es gerade in der heutigen Zeit enorm 
wichtig ist, kreatives Denken und 
 Musikalität zu fördern, durch die Ge-
sunderhaltung des Körpers mit Bewe-
gung, die Spaß macht. Der kreative 
Kindertanz steigert die soziale Kom-
petenz, die Kreativität und die Intelli-
genz. Neben Kreis- und Bewegungs-
spielen ist der kreative Kindertanz 
auch ein ideales Körpertraining. Ge-
stärkt werden Rücken- und Bauch-
muskulatur, die Körperhaltung wird 
verbessert, sowie auch die Feinmoto-
rik, Balance und Koordination.

Sind die am Tanzkurs teilnehmenden 
Kinder über die Kita gesetzlich unfall-
versichert?“

Antwort: 

„Sehr geehrte Frau P.,

die Kinder stehen nur dann gemäß  
§ 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII (Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch) bei der Teil-
nahme an den Tanzkursen unter Ver-
sicherungsschutz, wenn diese im or-
ganisatorischen Verantwortungsbe-
reich der Kindertageseinrichtungen 
durchgeführt werden. Der Begriff be-
deutet, dass die Einrichtung, die das 

jeweilige Kind besucht, durch die Lei-
tung oder durch beauftragte Erziehe-
rinnen und Erzieher Einfluss auf den 
Inhalt und die Form der Durchführung 
hat – sie die Veranstaltung also „or-
ganisiert“. Neben der „Organisation“ 
muss die Einrichtung auch in der 
 Lage sein, die Aufsicht zu gewährleis-
ten. Nur so kann sie auch die „Ver-
antwortung“ übernehmen.

Die Durchführung der Tanzkurse in 
den Räumlichkeiten der Kindertages-
einrichtungen während der Betreu-
ungszeiten reicht nicht aus, um den 
Versicherungsschutz über den Kin-
dergarten zu gewährleisten.“

Herr H. aus M. möchte gerne  
Folgendes wissen: 

„Vom Vorstand der Freiwilligen Feuer-
wehr wurde an den Markt die Frage 
herangetragen, ob bei einer Winter-
wanderung für die Teilnehmer (aktive 
und passive Mitglieder der FFW) bei 
einem Unfall mit Eigenschaden wie  
z. B. Beinbruch Versicherungsschutz 
über die gemeindliche Unfallversi-
cherung des Marktes besteht. Um 
Mitteilung wird gebeten.“

Antwort: 

„Sehr geehrter Herr H.,

der Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung für die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr ergibt sich aus § 2 
Abs. 1 Nr. 12 Sozialgesetzbuch – SGB 
VII. Danach sind Personen unfallversi-
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chert, die in Unternehmen zur Hilfe 
bei Unglücksfällen unentgeltlich, ins-
besondere ehrenamtlich tätig sind 
oder an Ausbildungsveranstaltungen 
dieser Unternehmen teilnehmen. Ver-
sichert sind also Tätigkeiten und We-
ge, die mit der Erfüllung der über-
nommenen Aufgabe (hier: Feuerwehr-
dienst) im Zusammenhang stehen.

Bei der von Ihnen geplanten Winter-
wanderung dürfte es sich nicht um 
Feuerwehrdienst im Sinne des Arti- 
kel 6 Bayerisches Feuerwehrgesetz 
handeln. Gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz ist für diese Veranstal-
tung daher ausgeschlossen.“

Frau F. aus M. hat folgende  
Frage: 

„Wir haben zurzeit ein Kind, welches 
vom Alter her ein Schulkind ist, aber 
offiziell zurückgestellt wurde. Dieses 
Kind besucht seit Herbst 2016 eine 
SVE (Schulvorbereitende Einrich-
tung).

Das Kind besucht am Vormittag die 
SVE, und ab ca. 12.30 Uhr bis 16.00 
Uhr den Kindergarten.

Das Kind wird von einem Schulbus 
bis zu unserem Parkplatz vor dem 
Kindergarten/Pfarreigebäude gefah-

ren, dort rausgelassen und muss 
dann noch zum Haupteingang des 
 Foyers (dies ist ein öffentliches 
Pfarreigebäude) und dann ein paar 
Meter bis zur Kindergarteneingangs-
tür gehen. 

Darf dieses Kind diesen kurzen Weg 
allein zurücklegen? Ist das Kind, wenn 
es diesen kurzen Weg geht,  versichert, 
und wenn ja, über wen? Muss die 
 Mutter uns das unterschreiben? 
Ich bitte Sie um eine entsprechende 
Rückmeldung.“

Antwort: 

„Sehr geehrte Frau F.,

Kinder stehen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8a 
SGB VII während des Besuchs von 
 Tageseinrichtungen, deren Träger für 
den Betrieb der Einrichtung der Er-
laubnis nach § 45 SGB VIII oder einer 
entsprechenden landesrechtlichen 
Regelung bedarf, unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII sind 
die mit der versicherten Tätigkeit 
(hier: Besuch des Kindergartens) zu-
sammenhängenden unmittelbaren 
Wege von und nach dem Ort der 
 Tätigkeit (hier: Kindergarten) ver-
sichert – unabhängig davon, ob und 
mit welchem Verkehrsmittel oder 

 einer Begleitperson der Weg zurück-
gelegt wird.

Die Aufsichtspflicht in Kindergärten 
beginnt mit der Übergabe des Kindes 
an die Erzieherin/den Erzieher und 
endet mit der Abholung durch die El-
tern oder dafür geeignete Personen.

Soll das Kind nach dem Wunsch der 
Eltern den Weg allein zurücklegen, 
kann es zu Problemen kommen.

Da der Kindergarten den Übergang 
der Aufsichtspflicht vom Kindergarten 
zu den Eltern gewährleisten muss, 
müssen Regelungen getroffen wer-
den. Das Kind darf nicht auf sich allei-
ne gestellt sein. In jedem Fall sollte 
eine schriftliche Absprache zwischen 
Eltern und Kindergarten erfolgen.“

Herr J. aus H. fragt: 

„Die Gemeinde betreibt eine verlän-
gerte Mittagsbetreuung, die über den 
Kindergarten läuft. Diese ist über die 
kommunale Unfallversicherung mit-
versichert. Im Rahmen der Mittagsbe-
treuung werden auch kleinere Aus-
flüge, unter anderem im Winter zum 
Schlittenberg zum Bob fahren unter-
nommen.

Die Aufsicht dieser Mittagsbetreuung 
wurde durch das Lehrerkollegium der 
Grundschule (da im gleichen Gebäu-
de untergebracht) darauf hingewie-
sen, dass die Benutzung von soge-
nannten Tellerbobs aus der Versiche-
rung ausgeschlossen ist. Die Grund-
schule wurde hierüber im vergange-
nen Jahr gemäß eigener Aussage per 
E-Mail benachrichtigt. Ist die Benut-
zung dieser sogenannten Tellerbobs 
tatsächlich aus der Versicherung aus-
geschlossen?“

Antwort: 

„Sehr geehrter Herr J.,

zu Ihrer Anfrage möchten wir zu-
nächst allgemein über den Versiche-
rungsschutz während der Mittags-
betreuung informieren:
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Autorin: Stefanie Wetzel, 
Rechtsabteilung der 

Kommunalen Unfallversicherung Bayern

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 b Sozialgesetz-
buch (SGB ) VII besteht für 
Schüler(innen) Unfallversicherungs-
schutz nicht nur während der Teilnah-
me am Unterricht und an sonstigen 
schulischen Veranstaltungen, son-
dern auch bei der Teilnahme an Be-
treuungsmaßnahmen, die unmittel-
bar vor oder nach dem Unterricht 
stattfinden und die entweder von der 
einzelnen Schule selbst oder im Zu-
sammenwirken mit einer oder mehre-
ren Schulen angeboten werden. 

Die Anforderungen an das erforder-
liche Zusammenwirken zwischen 
Schule und Träger der Betreuungsan-
gebote sind insoweit deckungsgleich 
mit den Kriterien, die nach der am  
7. Mai 2012 (KWM Bl S. 170) in Kraft ge-
tretenen Bekanntmachung des Bayer. 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus für die staatliche Bezuschus-
sung der Projekte aufgeführt sind. Die 
Betreuungsmaßnahme nach diesen 
Grundsätzen stellt daher grundsätz-
lich eine Veranstaltung der Schule und 
nicht eine Betreuungsmaßnahme 
 einer anderen Einrichtung dar. Damit 
können von Gesetzes wegen bei der 
Betreuung nur diejenigen Schülerin-
nen und Schüler versichert sein, die 
diese Schule auch besuchen. 

Betreuung verlangt, dass die Schüle-
rinnen und Schüler zielgerichtet be-
schäftigt oder in irgendeiner Form 
versorgt werden. Erfasst werden nicht 
nur schulbezogene Maßnahmen. Es 
können dies – unter Anleitung und 
Beobachtung – das gemeinschaftli-
che Essen, Erledigung der Hausauf-
gaben, Lernen, Sport, Spielen und 
 Lesen sein. Gesetzlicher Unfallversi-
cherungsschutz besteht, wenn es 
sich bei den Veranstaltungen um 
Maßnahmen handelt, die unter Ab-
sprache mit der Schule im Rahmen 
des Betreuungskonzeptes durchge-
führt werden.

Soweit es sich bei dem betreffenden 
Ausflug um eine wie oben ausgeführ-
te Betreuungsmaßnahme handelt, 
stehen die Schüler dabei – unabhän-

gig davon, welchen Schlitten sie be-
nutzen – unter Versicherungsschutz. 
Dies gilt selbstverständlich auch bei 
der Benutzung von Tellerbobs.

Ergänzend möchten wir noch darauf 
hinweisen, dass grundsätzlich bei al-
len Wintersportaktivitäten mit hoher 
Bewegungsgeschwindigkeit aus un-
serer Sicht ein Helm Bestandteil einer 
sicheren Sport-Ausrüstung ist. Hierzu 
darf auf folgenden Artikel verwiesen 
werden: • http://bit.ly/2lFfr3j “

Frau B. aus S. bittet um Aus- 
kunft zu folgender Thematik: 

„Wenn Mitarbeiterinnen und  Mitar-
beiter arbeitsunfähig geschrieben 
wurde, aber dennoch im Homeoffice 
arbeiten möchte, ist dieser dann über 
die gesetzliche Unfallversicherung 
versichert? Gibt es allgemein Informa-
tionsmaterial  Ihrerseits zu Homeof-
fice-Arbeitsplätzen, z. B. was muss 
beachtet werden, wie sind die Mitar-
beiter versichert etc.?“

Antwort: 

„Sehr geehrte Frau B.,

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die häusliche Telearbeit leisten, be-
steht grundsätzlich Versicherungs-
schutz in der gesetz lichen Unfallver-
sicherung, soweit es sich bei diesen 
Personen um Beschäftigte handelt  
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII).

Der Versicherungsschutz ist bei Be-
schäftigten, die häusliche Telearbeit 
leisten, sowie bei Beschäftigten, die 
an ihrem regulären Arbeitsplatz arbei-
ten, gleich zu beurteilen. Unfallversi-

cherungsschutz besteht dann, wenn 
eine versicherte Tätigkeit (also Arbeit) 
verrichtet wird, die in einem inneren 
Zusammenhang mit dem Beschäfti-
gungsverhältnis steht. Demnach ste-
hen sowohl der Arbeitsaufenthalt am 
Telearbeitsplatz, als auch die Wege 
zwischen den benötigten Arbeitsge-
räten, und die Wege, die gelegentlich 
zum regulären Arbeitsplatz zurückge-
legt werden müssen (z. B. um geleis-
tete Arbeit abzuliefern oder, um neue 
Arbeit abzuholen) unter Unfallversi-
cherungsschutz.

Kein Unfallversicherungsschutz be-
steht hingegen bei Wegen im häus-
lichen Bereich zur Toilette oder in die 
Küche, um sich dort etwas zu essen 
oder trinken zu besorgen.

Zur Arbeit trotz vorliegender Arbeits-
unfähigkeit gilt Folgendes: Normaler-
weise werden Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen vom Arzt mit einem 
voraussichtlichen Ende der Arbeits-
unfähigkeit versehen. Sollte die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter tat-
sächlich vor dem Ende der beschei-
nigten AU-Zeiten an seinen Arbeits-
platz zurückkehren, sollte er bzw. sie 
sich dies im Sinne einer Gesund-
schreibung vom Arzt bescheinigen 
lassen. Grundsätzlich besteht auch 
bei vorzeitigem Dienstantritt Versi-
cherungsschutz, sofern hier tatsäch-
lich eine Arbeit von wirtschaftlichem 
Wert verrichtet werden kann. Hierbei 
ist unerheblich, ob die Arbeit in der 
Dienststelle oder im Homeoffice er-
ledigt wird.“
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In diesem Jahr nimmt das Europä-
ische Solidaritätskorps seine Ar-
beit auf. Diese neue Initiative der 
Europäischen Union bietet jungen 
Menschen die Möglichkeit, sich 
für humanitäre und soziale Pro-
jekte in Europa zu engagieren. 
Wer sich für solch einen Einsatz 
interessiert, sollte sich vorab er-
kundigen, wie es um seinen Ver-
sicherungsschutz bestellt ist, 
denn die Regelungen in den ein-
zelnen EU-Ländern sind unter-
schiedlich.

Für Einsätze in Deutschland gilt ge-
nerell: Sie stehen unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung – unabhängig davon, 
ob es sich um eine Beschäftigung, 
ein Praktikum, eine Ausbildung oder 
eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt. 
Der Schutz schließt präventive Maß-
nahmen wie Vorsorgeuntersuchun-
gen mit ein. Für Einsätze im europäi-
schen Ausland gilt: Wird der Einsatz 
im Auftrag einer in Deutschland an-
sässigen Organisation ausgeführt, 

kann er unter bestimmten Umstän-
den – etwa im Fall einer Entsendung – 
unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung stehen. Welche 
Regelungen gelten, wenn Freiwillige 
für eine ausländische Organisation 

tätig sind, sollte vor dem Einsatz 
mit der verantwortlichen Organisati-
on abgeklärt werden. Das Gleiche gilt 
für die Frage, um welche Versiche-
rung Teilnehmende sich eventuell 
selbst kümmern sollten. 

Das Europäische Solidaritätskorps 
wurde von EU-Kommissionschef Jean-
Claude Juncker ins Leben gerufen. Es 

bietet Menschen im Alter zwischen 
18 und 30 Jahren, die Möglichkeit, 
sich bei Projekten zu engagieren. 
Beispiele hierfür sind Mithilfe 
beim Wiederaufbau einer vom Erd-
beben zerstörten Schule in Italien 
und Waldbrandprävention in Grie-

chenland. Die Dauer 
des Einsatzes beläuft 
sich in der Regel auf 
zwei bis zwölf Monate. 
Die Arbeit kann im Rah-
men eines Ehrenamtes, 
eines Praktikums oder ei-
ner regulären Beschäfti-
gung geleistet werden. 
Angeboten werden die 
Einsätze zum Beispiel von 
Nichtregierungsorganisati-
onen, lokalen Behörden 

und Unternehmen. 

Weiterführende Links zum 
 Solidaritätskorps: 

 Ǥ https://europa.eu/youth/ 
SOLiDARITY_de 

Weiterführende Informationen 
zum Unfallversicherungsschutz: 

 Ǥ http://bit.ly/2mbWIKm

Sicher im Einsatz für das Europäische 
Solidaritätskorps

Recht & Reha

Beide Sitzungen sind öffentlich.

Der Vorsitzende der Wahl-
ausschüsse der KUVB und der 
 Bayer. LUK

Elmar Lederer

Fragen/Anmeldung bei  
Frau Rappelt
Tel.: 089 36093-111
• bsv@kuvb.de 
• bsv@bayerluk.de 

Sitzungstermine
KUVB
Die konstituierende Sitzung 
der neu gewählten Vertreter-
versammlung der KUVB findet 
am 6. Juli 2017 um 11:00 Uhr 
im Verwaltungsgebäude, 
Raum 051, Ungererstraße 71, 
80805 München, statt.

Bayer. LUK
Die konstituierende Sitzung 
der neu gewählten Vertreter-
versammlung der Bayer. LUK 
findet am 2. August 2017 um 
09:30 Uhr im Verwaltungsge-
bäude, Raum 051, Ungerer-
straße 71, 80805 München, 
statt.

Bekanntmachung
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